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Hinweise

und Erklärungen

zum Antrag

Laufzeit

Versicherungsverträge von mindestens einjähriger Dauer 
verlängern sich nach Ablauf der vereinbarten Vertrags-
dauer stillschweigend jeweils um ein Jahr, wenn nicht drei 
Monate vor Ablauf eine Kündigung in Textform zuge-
gangen ist.

Einzugsermächtigung

Ich bin/Wir sind bis auf Widerruf damit einverstanden, 
dass die Beiträge zu dem beantragten Versicherungsver-
trag / zu den beantragten Versicherungsverträgen von 
dem im Antrag angegebenen Konto eingezogen werden. 
Dies gilt auch für Ersatzverträge. Das Konto muss bei 
Fälligkeit in der erforderlichen Höhe gedeckt sein, sonst 
kann das kontoführende Kreditinstitut die Einlösung ver-
weigern und der Beitrag ist nicht rechtzeitig gezahlt. Ihr 
Versicherungsschutz kann dadurch gefährdet sein. Kann 
der Beitrag aus Gründen, die Sie zu vertreten haben, 
nicht fristgerecht eingezogen werden oder widerspre-
chen Sie einer berechtigten Einziehung von Ihrem Konto, 
so können wir Ihnen die daraus entstehenden Kosten in 
Rechnung stellen.

Zahlweise

Der Beitrag ist nach den gesetzlichen Vorschriften jähr-
lich im Voraus zu entrichten.

Beiträge

Die Beiträge sind Endpreise. Sie enthalten den Beitrag 
gemäß Zahlweise sowie die jeweils geltende gesetzli-
che Versicherungssteuer. Die zurzeit geltende Versiche-
rungssteuer wird im Versicherungsschein ausgewiesen. 
Die Beiträge können sich durch eine zukünftige Ände-
rung der Versicherungssteuer verändern.

Nebenabreden 

Vorläufiger Versicherungsschutz besteht nur bei beson-
derer schriftlicher Zusage (Deckungszusage).
Sonstige Nebenabreden sind nur verbindlich, wenn der 
Versicherer diese durch Aufnahme in den Versicherungs-
schein (Nachtrag) genehmigt. Eine Erweiterung des Ver-
sicherungsschutzes durch handschriftliche Abänderung 
des Antrags ist nur dann verbindlich, wenn sie der Ver-
sicherer in den Versicherungsschein des endgültigen 
Versicherungsvertrages aufnimmt.
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Ich willige ein, dass der Versicherer im erforderlichen 
Umfang Daten, die sich aus den Antragsunterlagen oder 
der Vertragsdurchführung (Beiträge, Versicherungsfälle, 
Risiko-/Vertragsänderungen) ergeben, an Rückversiche-
rer zur Beurteilung des Risikos und zur Abwicklung der  
Rückversicherung sowie zur Beurteilung des Risikos und 
der Ansprüche an andere Versicherer und/oder an den 
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft 
e.V. zur Weitergabe dieser Daten an andere Versiche-
rer übermittelt. Diese Einwilligung gilt auch unabhängig 
vom Zustandekommen des Vertrags sowie für entspre-
chende Prüfungen bei anderweitig beantragten (Versi-
cherungs-) Verträgen und bei künftigen Anträgen. Ich 
willige ferner ein, dass der DOCURA VVaG meine allge-
meinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten an den/
die für mich zuständigen Vermittler weitergeben, soweit 
dies der ordnungsgemäßen Durchführung meiner Ver-
sicherungsangelegenheiten dient. Darüber hinaus wil-
lige ich ein, dass meine Vertrags- und Schadendaten 

– dies sind beispielsweise meine Angaben im Antrag, 
versicherungstechnische Daten wie Vertragslaufzeit, Ver-
sicherungssumme oder Bankverbindung sowie erforder-
lichenfalls Angaben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers 
oder Sachverständigen – bei der DOCURA VVaG zum 

Zwecke der Schadenbearbeitung verarbeitet werden. Ich 
willige ein, dass der Versicherer zum Zwecke des Ver-
tragsabschlusses, der Vertragsverwaltung und –abwick-
lung, der Personenidentifikation und bei Bedarf im Verlauf 
der aktiven Geschäftsbeziehung (z. B. im Schadenfall) 
Adressinformationen, Informationen zu meinem bishe-
rigen Zahlungsverhalten und Bonitätsinformationen auf 
Basis mathematisch-statistischer Verfahren unter Verwen-
dung von Anschriftendaten von der infoscore Consumer 
Data GmbH (ICD), Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden 
bezieht und nutzt. Die Einwilligung kann jederzeit mit Wir-
kung für die Zukunft widerrufen werden. 

Sofern Sie hiermit nicht einverstanden sind, vermerken 
Sie dies bitte im Antrag! 

Ohne Einfluss auf den Vertrag und jederzeit widerrufbar 
willige ich weiter ein, dass der/die Vermittler meine allge-
meinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten darüber 
hinaus für Beratung und Betreuung nutzen darf/dürfen. 
Diese Einwilligung gilt nur, wenn ich in zumutbarer Weise 
von dem Inhalt des Merkblatts zur Datenverarbeitung 
Kenntnis nehmen konnte, das mir zusammen mit den 
Antragsunterlagen überlassen wird.

Datenschutzgrundverordnung und Bundesdatenschutzgesetz
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Wir möchten Sie mit diesem Informationsblatt auf einige grundsätzliche 
Regelungen dieser Versicherung hinweisen. Die folgenden Erläuterungen 
zeigen Ihnen die vertraglichen Grundlagen auszugsweise in Stichworten 
und sind nicht abschließend. Maßgeblich für den Versicherungsschutz sind 
die in den Produktunterlagen abgebildeten Informationen (z. B Produktbe-
schreibungen, Versicherungsbedingungen und Klauseln), die Vereinbarungen 
im Antrag sowie die Inhalte des Versicherungsscheins, in denen Sie Details 
nachlesen können.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?

Hausratversicherung
Versichert ist der gesamte Hausrat in der im Versicherungsschein bezeichneten Wohnung zum Neuwert. Dazu gehö-
ren alle Sachen, die in einem Haushalt zur Einrichtung, zum Gebrauch oder zum Verbrauch dienen. Wertsachen, 
einschließlich Bargeld, sind bis zu bestimmten Entschädigungsgrenzen mitversichert. Wir versichern Ihren Hausrat 
und leisten Entschädigung für versicherte Sachen, die durch versicherte Gefahren zerstört oder beschädigt werden 
oder infolgedessen abhandenkommen.

VERTRAUEN AUF GEGENSEITIGKEIT

Informationsblatt zu Versicherungsprodukten

Was ist versichert?
 Feuer
 Einbruchdiebstahl
 Raub
 Vandalismus nach Einbruch
 Leitungswasser
 Sturm / Hagel
 Überspannungsschäden 

nach Blitz

Welche Verpflichtungen habe ich?
• Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht 

von Gefahrumständen vor Vertragsabschluss
• Meldung neu hinzugekommener Risiken
• Änderungen zum versicherten Risiko
• Erhöhungen/Erweiterungen des versicherten Risikos
• Unverzügliche Meldung eines Versicherungsfalles

Wann beginnt und endet die Deckung?
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem vereinbarten Zeit-
punkt, wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag  
unverzüglich nach Fälligkeit zahlen. Bei einer Vertragsdauer 
von mindestens einem Jahr verlängert sich der Versiche-
rungsvertrag nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer 
um jeweils ein Jahr, wenn nicht Ihnen oder uns spätestens 
drei Monate vor dem Ablauf der jeweiligen Vertragsdauer 
eine Kündigung in Textform zugegangen ist.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?
Der Versicherungsvertrag kann in Textform gekündigt werden
• Zum Ablauf der jeweiligen Vertragsdauer unter  

Einhaltung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten
• Bei einem Wegfall des versicherten Interesses
• Nach einem Versicherungsfall

Wann und wie zahle ich?
Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich 
nach Abschluss des Versicherungsvertrags fällig, jedoch 
nicht vor dem Beginn des Versicherungsschutzes. Ist die 
Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, 
gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum 
Fälligkeitstag eingezogen werden kann und Sie einer 
berechtigten Einziehung nicht widersprechen.

Was ist nicht versichert?
 Schäden die vorsätzlich 

herbeigeführt werden
 Einfacher Diebstahl
 Eigentum von Untermietern
 Kraftfahrzeuge aller Art
 Weitere Naturgefahren* 
 Glasbruch*

Gibt es Deckungsbeschränkungen?
• Bei Wertsachen ist die Versicherungssumme 

der Höhe nach begrenzt
• Bei weiteren Naturgefahren ist eine Selbstbe-

teiligung vorgesehen

Wo bin ich versichert?
 Weltweit

Hausratversicherung

Unternehmen:
DOCURA VVaG
Königsallee 57,
44789 Bochum

Unternehmenssitz:  
Deutschland, Bochum
Registergericht Bochum

HR B 190

* (kann gesondert vereinbart werden)
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DOCURA VVaG
Königsallee 57, 44789 Bochum
T +49 (0) 234 937 15 0
F +49 (0) 234 937 15 99
info@docura.de
www.docura.de VERTRAUEN AUF GEGENSEITIGKEIT
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Produktbeschreibung

Hausratversicherung

COVER
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Versicherte Gefahren und Schäden Entschädigungsgrenzen/Selbstbehalte

I Brand
Feuer  

Blitzschlag

Überspannung durch Blitz

Explosion

Implosion

Überschallknall

Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges sowie unbemannter Flugkörper

Anprall von Kraft-, Straßen-, Schienen- oder Wasserfahrzeugen

Nutzwärmeschäden

Seng- und Schmorschäden 500,- €

Rauch, Ruß, Verpuffung

Unvorhersehbare Unterbrechung der Energiezufuhr (Gefriergut) 2.500,- €

Kurzschluss und Stromschwankung 2.500,- €

Schäden durch Blindgänger

II Einbruchdiebstahl, Raub, Vandalismus
Einbruchdiebstahl aus privat genutzten Garagen auf und in der Nähe 
des Versicherungsortes (500m Entfernung)

Einbruchdiebstahl aus privat genutzten Garagen innerhalb des Wohnortes 5.000,- €

Einbruchdiebstahl aus Schiffs- oder Fährkabinen sowie Schlafwagenabteilen 500,- €

Aufbrechen von Kfz in Europa rund um die Uhr 1.000,- €

Missbrauch von Scheck- und Kreditkarten nach einem Einbruch 1.500,- €

Vandalismus nach einem Einbruch

Räuberische Erpressung 10.000,- €

III Diebstahl

Diebstahl von Fahrrädern und Fahrradanhängern (inkl. Nachtzeit)
optional 
7.000,- €

Diebstahl von Wäsche, Gartenmöbeln, Gartengeräten (einschl. Wäschespinnen, Grills),
Kinderspielgeräten vom Versicherungsgrundstück

2.500,- €

Diebstahl von Kinderwagen, Krankenfahrstühlen und Gehhilfen

Diebstahl von Waschmaschinen und Wäschetrocknern aus Gemeinschafträumen

Diebstahl aus dem Krankenzimmer in Krankenhäusern, Reha-Kliniken, 
Kurzzeitpflegeheimen, Kurhäusern, Sanatorien 
 inklusive elektronischer Geräte bis

500,- € 
50,- €

Diebstahl von Gepäckstücken und deren Inhalt bei Reisen ab 150 km
500,- €

(SB 100,- €)
Trickdiebstahl innerhalb des Vers.- Ortes (Ausschluss: Brillen)
Wertsachen bis

500,- €
100,- €

IV Leitungswasser
Wärme tragende Flüssigkeiten und Flüssigkeitsaustritt aus Klimaanlagen

Aquarien

Wasserbetten

Regenfallrohre innerhalb des Gebäudes

Zimmerbrunnen und Wassersäulen

VS = Versicherungssumme  =  Versichert bis maximalmal zur Versicherungssumme 
SB = Selbstbeteiligung – =  Nicht versichert
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Versicherte Gefahren und Schäden Entschädigungsgrenzen/Selbstbehalte

V Naturgefahren
Sturm-, Hagelschäden

Sturmschäden auf dem Grundstück der versicherten Wohnung 2.000,- €

Antennen-/Satellitenempfangsanlage (keine Gemeinschaftsanlage); Markisen

Naturgefahren (Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch,
Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch) SB 1% VS, min. 500,- €, max. 1.500,- € optional

VI Versicherte Sachen
Wertsachen insgesamt: 40% VS

Wertsachen außerhalb von Wertschutzschränken: 

 Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge 2.000,- €

 Urkunden, Sparbücher, Wertpapiere 15.000,- €

 Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Telefonkartensammlungen, 
 Münzen, Medaillen sowie alle Sachen aus Gold oder Platin

30.000,- €

Selbstfahrende Krankenfahrstühle, Rasenmäher, Go-Karts und Modell- und Spielfahrzeuge, 
soweit diese nicht versicherungspflichtig sind

Kanus, Ruder-, Falt- und Schlauchboote einschließlich ihrer Motoren sowie Surfgeräte

Fall- und Gleitschirme sowie nicht motorisierte Flugdrachen

Arbeitsgeräte und Einrichtung, die dem Beruf oder dem Gewerbe dienen

Musterkollektionen und Handelsware 500,- €

Haustiere

VII Versicherungsort
Einfamilienhaus oder Wohnung auf dem Versicherungsgrundstück einschl. von Räumen in 
Nebengebäuden auf demselben Grundstück, wenn sie privat genutzt werden

Inhalt von Bankschließfächern 30% VS

Hausrat vorübergehend außerhalb der Wohnung für maximal 6 Monate 30% VS

Inventar in ausschließlich beruflich oder gewerblich genutzten Räumen in der Wohnung

Verzicht auf Anzeige von Gerüstaufstellung

VIII Versicherte Kosten

Aufräumungs-, Bewegungs- und Schutzkosten

Hotelkosten bis 180 Tage 100,- €/Tag

Transport- und Lagerkosten 180 Tage

Schlossänderungskosten nach einem Versicherungsfall

Bewachungskosten bis 96 Stunden

Reparaturkosten für Gebäudebeschädigungen nach Einbruchdiebstahl

Reparaturkosten an Bodenbelägen, Innenanstrichen oder Tapeten in gemieteten bzw. in 
Sondereigentum befindlichen Wohnungen

Reparaturkosten für provisorische Maßnahmen nach einem Vers.-Fall

Schlossänderungskosten infolge einfachen Diebstahls 250,- €

Mehrkosten für Telefonmissbrauch nach einem Einbruchdiebstahl 500,- €

VS = Versicherungssumme  =  Versichert bis maximalmal zur Versicherungssumme 
SB = Selbstbeteiligung – =  Nicht versichert
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Versicherte Gefahren und Schäden Entschädigungsgrenzen/Selbstbehalte

Tierarztkosten nach einem Versicherungsfall 500,- €

Umzugskosten nach einem Versicherungsfall 5.000,- €

Rückreisekosten im Schadensfall bei einem Versicherungsfall von mindestens 5.000,- € 2.000,- €

Datenrettungskosten (Cyberschutz) 2.000,- €

Sachverständigenkosten 1.000,- €

Mehrkosten durch Preissteigerung

Mehrkosten durch Technologiefortschritt

Mehrkosten für Wasser- und Gasverlust infolge Rohrbruchs

Kosten für die Beseitigung von Verstopfungen im Versicherungsfall 250,- €

IX Weitere Leistungen

Glasbruch optional

Vorsorgeversicherung für Kinder bei Gründung eines eigenen Haushalts 20% VS 

Unterversicherungsverzicht  
bei VS 650 €/m2

Verzicht auf die Einrede der groben Fahrlässigkeit für Schäden

Innovationsgarantie - zukünftige Bedingungsverbesserungen

Leistungsgarantie gegenüber den GDV-Musterbedingungen

Beschädigung von Hausrat nach einem Unfall mit einem Transportmittel 1.000,- €

Technische, optische und akustische Sicherungsanlagen 2.000,- €

Unbewohntsein der Wohnung bis 90 Tage

Verzicht auf die Kündigungsfrist bei Schadenfreiheit

Innere Unruhen, Streik, Aussperrung

VS = Versicherungssumme  =  Versichert bis maximalmal zur Versicherungssumme 
SB = Selbstbeteiligung – =  Nicht versichert

VERTRAUEN AUF GEGENSEITIGKEIT
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Präambel zu den Allgemeinen Hausrat Versicherungsbedingungen 
(VHB 2022 - Versicherungssummenmodell)

Die Verbundene Hausratversicherung schützt Sie vor den finanziellen Folgen von Sachschäden an Ihrem Hausrat. Versi-
chert sind Schäden durch die in diesen Versicherungsbedingungen zusammengefassten (verbundenen) Gefahren. Wird 
der Hausrat zerstört oder beschädigt, entschädigen wir Sie nach den unten stehenden Bestimmungen. In der Regel ver-
einbaren wir mit Ihnen die Wiederbeschaffung in gleicher Art und Güte im neuwertigen Zustand. Wir berechnen Ihre Ent-
schädigung nach dem Neuwert zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls. Der Neuwert des zu versichernden Hausrats ist die 
Grundlage für die Versicherungssumme.

Wir übernehmen auch eine Reihe von Folgekosten (z. B. Schlossänderungskosten, Hotelkosten), die durch ein Schaden-
ereignis entstehen.

Die “Allgemeinen Hausrat Versicherungsbedingungen“ sind die Vertragsgrundlage für Ihre Verbundene Hausratversicherung.

Auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichten wir. Personenbezogene Formulie-
rungen sind geschlechtsneutral zu verstehen.

Ihrem besseren Verständnis dieser Versicherungsbedingungen dienen folgende rechtlich unverbindliche Begriffserläuterungen:

Versicherungsnehmer: Das sind Sie als unser Vertragspartner und Käufer des Versicherungsschutzes.

Versicherungsfall: Der Versicherungsfall ist das Ereignis, für das wir Entschädigung leisten.

Ausschlüsse: Ein Ausschluss beschreibt eine Gefahr, eine Schadenart oder eine Sache, für die kein Versicherungsschutz 
besteht. Ausschlüsse dienen der Abgrenzung des Leistungsversprechens und gewährleisten, dass der Versicherungsschutz 
kalkulierbar bleibt. Sie fin- den sie in den Bedingungen entweder als generelle Ausschlüsse (z. B. Krieg) oder in Bestim-
mungen zu einzelnen Gefahren und Schäden sowie bei der Beschreibung der versicherten Sachen.

Versicherungswert: Der Versicherungswert ist der Wert Ihres Hausrats, nach dem wir im Schadenfall entschädigen. Da die 
Hausratversicherung im Regelfall zum Neuwert entschädigt, ist dies der Betrag, den Sie aufwenden müssten, um Sachen 
neu wiederzubeschaffen. Für Kunstgegenstände und Antiquitäten ist es der Betrag, den Sie aufwenden müssten, um Sachen 
gleicher Art und Güte wiederzubeschaffen. Bei in Ihrem Haushalt nicht mehr zweckgemäß verwendbaren Sachen, ist es 
der erzielbare Verkaufspreis.

Ausreichende Versicherungssumme und Vorsorge: Die Versicherungssumme ist ausreichend, wenn Sie dem Wert Ihres 
Hausrats entspricht. Die Versicherungssumme ist maßgeblich für die Höhe des Beitrags. Oftmals erhöht sich der Wert des 
Hausrats während der Vertragslaufzeit, z. B. durch Neuanschaffungen. Deshalb stellen wir für Sie im Schadenfall noch 
eine zusätzliche Vorsorgeversicherungssumme in der Höhe von  30  Prozent zur Verfügung. Die Versicherungssumme und 
die Vorsorge zusammen definieren die Höchstleistung im Schadenfall. Damit reduziert sich für Sie das Risiko, nicht aus-
reichend versichert zu sein.

Summenanpassung: Die Entschädigung zum Neuwert erfordert eine laufende Aktualisierung Ihrer Versicherungssumme. 
Die Anpassung der Versicherungssumme richtet sich nach dem Prozentsatz, um den sich der Preisindex für Ihren Hausrat 
verändert. Das soll Sie im Schadenfall vor einer Unterversicherung durch Preissteigerungen schützen.

Obliegenheiten: Das sind Ihre Verhaltenspflichten vor, während und nach dem Versicherungsfall. Zum Beispiel müssen Sie 
während der Zeit der Gerüststellung bei Abwesenheit aus Ihrer Wohnung, in der sich die versicherten Sachen befinden, 
alle Fenster, Balkontüren und dergleichen verschließen und alle Sicherungen tätigen. Wenn Sie Obliegenheiten verletzen, 
gefährden Sie Ihren Versicherungsschutz.
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A 1 Welche Gefahren sind versichert? Welche Gefahren sind A 1 Welche Gefahren sind versichert? Welche Gefahren sind 
zusätzlich versicherbar? Welche Schäden sind versichert?zusätzlich versicherbar? Welche Schäden sind versichert?

A 2 Welche generellen Ausschlüsse gibt es?A 2 Welche generellen Ausschlüsse gibt es?

A 3 Was ist unter Brand; Blitzschlag; Überspannung durch Blitz A 3 Was ist unter Brand; Blitzschlag; Überspannung durch Blitz 
und Explosion zu verstehen? Welche Schäden sind darüber und Explosion zu verstehen? Welche Schäden sind darüber 
hinaus versichert? Welche Schäden sind hier nicht versi-hinaus versichert? Welche Schäden sind hier nicht versi-
chert?chert?

A 4 Was ist unter Einbruchdiebstahl, Diebstahl, Vandalismus A 4 Was ist unter Einbruchdiebstahl, Diebstahl, Vandalismus 
nach einem Einbruch sowie Raub zu verstehen? Welche nach einem Einbruch sowie Raub zu verstehen? Welche 
Schäden sind hier nicht versichert?Schäden sind hier nicht versichert?

A 5 Was ist unter der Gefahr Leitungswasser zu verstehen? A 5 Was ist unter der Gefahr Leitungswasser zu verstehen? 
Welche Schäden sind hier nicht versichert?Welche Schäden sind hier nicht versichert?
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Naturgefahren) zu verstehen? Welche Schäden sind ver-Naturgefahren) zu verstehen? Welche Schäden sind ver-
sichert? Welche Schäden sind hier nicht versichert?sichert? Welche Schäden sind hier nicht versichert?
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A 9 Was gehört nicht zum Hausrat?A 9 Was gehört nicht zum Hausrat?
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A 11 Was gilt für Selbstbeteiligungen und Entschädigungsgren-A 11 Was gilt für Selbstbeteiligungen und Entschädigungsgren-
zen im Versicherungsvertrag?zen im Versicherungsvertrag?
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beinhaltet sie?beinhaltet sie?
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summe? Was sind die Grundlagen der Anpassung der summe? Was sind die Grundlagen der Anpassung der 
Versicherungssumme?Versicherungssumme?

A 15 Was sind die Grundlagen der Berechnung und Anpassung A 15 Was sind die Grundlagen der Berechnung und Anpassung 
des Beitrags?des Beitrags?

A 16 Was gilt bei einem Wohnungswechsel?A 16 Was gilt bei einem Wohnungswechsel?

A 17 Wie wird die Entschädigung ermittelt? Was gilt bei einer A 17 Wie wird die Entschädigung ermittelt? Was gilt bei einer 
Unterversicherung?Unterversicherung?
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zinst?zinst?
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(zusätzliche Obliegenheiten) hat der Versicherungsnehmer (zusätzliche Obliegenheiten) hat der Versicherungsnehmer 
vor dem Versicherungsfall zu erfüllen?vor dem Versicherungsfall zu erfüllen?

A 22 Welche besondere Obliegenheit hat der Versicherungsneh-A 22 Welche besondere Obliegenheit hat der Versicherungsneh-
mer nach dem Versicherungsfall zu erfüllen?mer nach dem Versicherungsfall zu erfüllen?
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A 1 Welche Gefahren sind versichert? Welche 
Gefahren sind zusätzlich versicherbar? 
Welche Schäden sind versichert?

Der Versicherer entschädigt für versicherte Sachen, 
die durch folgende Ereignisse (Gefahren) zerstört oder 
beschädigt werden oder infolge solcher Ereignisse 
abhandenkommen:

A 1.1 Brand; Blitzschlag; Überspannung durch 
Blitz; Explosion; Verpuffung; Implosion; 
Anprall oder Absturz eines Luftfahr-
zeugs; Fahrzeuganprall; Sengschäden; 
Rauch- und Rußschäden;

A.1.2 Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach 
einem Einbruch sowie Raub oder den 
Versuch einer solchen Tat;

A 1.3 Leitungswasser;

A 1.4 Naturgefahren

A 1.4.1 Sturm, Hagel;

A 1.4.2 soweit zusätzlich vereinbart: 
Die weiteren Naturgefahren (Elementargefah-

ren) Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben, 
Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen 
und Vulkanausbruch.

A 2 Welche generellen Ausschlüsse gibt es?

A 2.1 Ausschluss Krieg

Nicht versichert sind Schäden durch Krieg, kriegsähnli-
che Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder 
Aufstand. Das gilt ohne Berücksichtigung mitwirkender 
Ursachen.

A 2.2 Ausschluss Innere Unruhen

Auf den Ausschluss für Schäden durch Innere Unruhen 
wird verzichtet.

A 2.3 Ausschluss Kernenergie

Nicht versichert sind Schäden durch Kernenergie, nuk-
leare Strahlung oder radioaktive Substanzen. Das gilt 
ohne Berücksichtigung mitwirkender Ursachen.
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A 3 Was ist unter Brand; Blitzschlag; 
Überspannung durch Blitz und Explosion 
zu verstehen? Welche Schäden sind 
darüber hinaus versichert? Welche 
Schäden sind hier nicht versichert?

A 3.1 Brand

Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemä-
ßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und das 
sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag.

Versichert sind auch Schäden durch einen Brand, der 
aus einem Nutzfeuer entstanden ist.

A 3.2 Blitzschlag

Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes 
auf Sachen.

Auch Überspannungs-, Überstrom- oder Kurzschluss-
schäden an elektrischen Einrichtungen und Geräten kön-
nen Blitzschlagschäden sein. Das ist der Fall, wenn über 
diese Schäden hinaus auf dem Grundstück des Versi-
cherungsorts der Einschlag eines Blitzes zumindest durch 
Spuren nachweisbar ist.

A 3.3 Überspannung durch Blitz sowie Kurz-
schluss und Stromschwankungen

Überspannung durch Blitz ist ein Schaden, der durch 
Überspannung, Überstrom oder Kurzschluss infolge eines 
Blitzes oder sonstige atmosphärisch bedingte Elektrizi-
tät an versicherten elektrischen Einrichtungen und Gerä-
ten entsteht.

Der Versicherer leistet nach dem Eintritt des Versiche-
rungsfalles Entschädigung für versicherte Sachen, die 
durch Kurzschluss, Bildung von Lichtbögen, atmosphäri-
sche Elektrizität, Induktion, Blitzstromwanderwellen und 
Stromschwankungen zerstört oder beschädigt werden.

Der Versicherer haftet nicht für Schäden

a) durch Fehler und Mängel, welche bei Abschluss 
der Versicherung vorhanden und dem Versiche-
rungsnehmer bekannt waren,

b) die der Versicherungsnehmer vorsätzlich 
herbeiführt.

Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schäden

a) durch unsachgemäße Handhabung
b) durch mechanisch einwirkende Gewalt
c) durch Konstruktions- und Materialfehler
d) durch Abnutzung (Verschleiß), durch allmähliche 

Einwirkung, insbesondere von Gasen, Dämpfen, 
Wärme oder Feuchtigkeit

Entschädigung wird nur geleistet, soweit Entschädigung 
nicht aus einem anderen Versicherungsvertrag bean-
sprucht werden kann.

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 2.500 
Euro begrenzt.

A 3.4 Explosion, Verpuffung sowie Schäden 
durch Blindgänger

Explosion und Verpuffung sind plötzlich verlaufende 
Kraftäußerungen, die auf dem Ausdehnungsbestreben 
von Gasen oder Dämpfen beruhen. Der Unterschied 
zwischen Explosion und Verpuffung liegt in der Intensi-
tät der Kraftäußerung.

Die Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) 
liegt nur unter besonderen Voraussetzungen vor. Die 
Wandung muss in einem solchen Umfang zerrissen wer-
den, dass ein plötzlicher Ausgleich des Druckunterschieds 
innerhalb und außerhalb des Behälters stattfindet. Wird 
im Innern eines Behälters eine Explosion durch chemi-
sche Reaktion hervorgerufen, so ist ein Zerreißen seiner 
Wandung nicht erforderlich.

Versichert sind Explosionsschäden durch Kampfmittel 
aus beendeten Kriegen.

A 3.5 Implosion

Implosion ist ein plötzlicher, unvorhersehbarer Zusam-
menfall eines Hohlkörpers durch äußeren Überdruck 
infolge eines inneren Unterdrucks.

A 3.6 Anprall oder Absturz eines Luftfahr-
zeugs, seiner Teile oder Ladung

Versichert ist der Anprall oder Absturz eines Luftfahr-
zeugs. Gleiches gilt für den Anprall oder Absturz seiner 
Teile oder seiner Ladung.
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A 3.7 Fahrzeuganprall durch Straßen-, Schie-
nen- oder Wasserfahrzeuge

Versichert ist der Anprall von Straßen-, Schienen- oder 
Wasserfahrzeugen an versicherten Sachen. Das gilt auch 
für den Anprall ihrer Teile oder ihrer Ladung.

Nicht versichert sind Schäden, die durch Straßen- oder 
Wasserfahrzeuge entstehen, deren Halter oder Lenker 
der Versicherungsnehmer oder ein Bewohner des Gebäu-
des ist.

A 3.8 Sengschäden

Versichert sind Sengschäden, die aus einem Ereignis 
nach A 3.1. bis A 3.7 entstanden sind. Sengschäden aus 
anderen Ursachen sind bis zur vereinbarten Versiche-
rungssumme versichert. Für Schäden durch Zigarren- 
oder Zigarettenglut ist eine Selbstbeteiligung in Höhe 
von 150 Euro je Versicherungsfall vereinbart. Nicht ver-
sichert sind technische Geräte, Wertsachen und Bargeld. 

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 500 Euro 
begrenzt.

A 3.9 Rauch- und Rußschäden

Versichert sind Rauch- und Rußschäden, die aus einem 
Ereignis nach A 3.1 bis A 3.8 entstanden sind.

Darüber hinaus sind Schäden versichert, die dadurch ent-
stehen, dass Rauch und Ruß versicherte Sachen unmit-
telbar beschädigt oder zerstört. Voraussetzung ist, dass 
der Rauch und Ruß plötzlich bestimmungswidrig aus Feu-
erungs-, Heizungs-, Koch- oder Trocknungsanlagen auf 
dem Versicherungsgrundstück austritt.

Nicht versichert sind Schäden, die dadurch entstehen, 
dass Rauch und Ruß allmählich einwirken (z. B. Fogging).

A 3.10 Nicht versicherte Schäden

Nicht versichert sind

A 3.10.1 Schäden durch Erdbeben. Das gilt ohne 
Berücksichtigung mitwirkender Ursachen.

A 3.10.2 Schäden an Verbrennungsmotoren durch die 
im Verbrennungsraum der Maschine auftre-
tenden Explosionen. Ferner Schäden, die an 

Schaltorganen von elektrischen Schaltern ent-
stehen, und zwar durch den in ihnen auf-
tretenden Gasdruck. Versicherungsschutz 
besteht aber, wenn diese Schäden Folge eines 
versicherten Schadenereignisses nach A 3.1 
sind.

A 4 Was ist unter Einbruchdiebstahl, Diebstahl, 
Vandalismus nach einem Einbruch sowie 
Raub zu verstehen? Welche Schäden sind 
hier nicht versichert?

A 4.1 Einbruchdiebstahl

Einbruchdiebstahl ist in folgenden Fällen gegeben:

A 4.1.1 Unberechtigtes Eindringen in einen Raum eines 
Gebäudes

Das liegt vor, wenn der Dieb in einen Raum eines Gebäu-
des einbricht, einsteigt, mit falschem Schlüssel oder mit 
Hilfe von anderen Werkzeugen eindringt.

Ein Schlüssel ist falsch, wenn seine Anfertigung für das 
Schloss nicht von einer dazu berechtigten Person veran-
lasst oder gebilligt wurde.

Der Gebrauch eines falschen Schlüssels ist nicht schon 
dann bewiesen, wenn feststeht, dass versicherte Sachen 
abhandengekommen sind.

A 4.1.2 Aufbrechen eines Behältnisses in einem Raum 
eines Gebäudes

Das liegt vor, wenn der Dieb das in einem Raum befindli-
che Behältnis aufbricht. Das gilt auch, wenn er das Behält-
nis mit falschem Schlüssel oder mit Hilfe von anderen 
Werkzeugen öffnet.

Ein Schlüssel ist falsch, wenn seine Anfertigung für das 
Schloss nicht von einer dazu berechtigten Person veran-
lasst oder gebilligt wurde.

Der Gebrauch eines falschen Schlüssels ist nicht schon 
dann bewiesen, wenn feststeht, dass versicherte Sachen 
abhandengekommen sind.

A 4.1.3 Einschleichen oder Verborgen halten

Das liegt vor, wenn der Dieb Sachen aus einem ver-
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schlossenen Raum eines Gebäudes entwendet, in das 
er sich zuvor eingeschlichen oder in dem er sich verbor-
gen gehalten hatte.

A 4.1.4 Gewaltsame Sicherung des Diebesgutes

Der Dieb wird in einem Raum eines Gebäudes auf fri-
scher Tat angetroffen und wendet Gewalt an, um sich 
den Besitz gestohlener Sachen zu erhalten. Eine Andro-
hung von Gewalt mit Gefahr für Leib oder Leben ist der 
Anwendung von Gewalt gleichzusetzen.

A 4.1.5 Unberechtigtes Eindringen mit richtigem Schlüssel 

Dies liegt in folgenden Fällen vor:

A 4.1.5.1 Der Dieb dringt in den Raum eines Gebäudes 
mit einem richtigen Schlüssel ein oder öffnet 
dort damit ein Behältnis. Den richtigen Schlüs-
sel hat sich der Dieb vorher durch Einbruch-
diebstahl oder Raub nach A 4.3 beschafft. Der 
Einbruchdiebstahl oder Raub dieses Schlüs-
sels kann auch außerhalb des Versicherungs-
orts erfolgt sein.

A 4.1.5.2 Der Dieb dringt in einen Raum eines Gebäu-
des mit einem richtigen Schlüssel ein. Den 
richtigen Schlüssel hat sich der Dieb vorher 
durch Diebstahl beschafft. Dabei hat weder 
der Versicherungsnehmer noch der Gewahr-
samsinhaber den Diebstahl des Schlüssels 
durch fahrlässiges Verhalten ermöglicht. Der 
Diebstahl dieses Schlüssels kann auch außer-
halb des Versicherungsorts erfolgt sein.

A 4.2 Diebstahl

A 4.2.1 Diebstahl aus Kraftfahrzeugen

Versicherungsschutz besteht für versicherte Sachen, wenn 
diese nach dem Aufbrechen eines verschlossenen Kraft-
fahrzeugs entwendet oder bei diesem Ereignis zerstört 
oder beschädigt werden. Das gilt auch für mit diesem 
Fahrzeug verbundene und verschlossene Dachboxen 
sowie mit dem Fahrzeug verbundenen Anhängern.

Versicherungsschutz besteht auch, wenn falsche Schlüs-
sel oder andere nicht zum ordnungsgemäßen Öffnen 
von Türen oder Behältnissen bestimmte Werkzeuge ver-
wendet werden.

Versichert sind nur Sachen, die Eigentum des Versiche-
rungsnehmers oder einer mit ihm in häuslicher Gemein-
schaft lebenden Person sind oder deren Gebrauch 
dienen.

Nicht versichert sind elektronische Geräte, Wertsa-
chen und Bargeld sowie amtliche Ausweispapiere und 
sonstige Dokumente und Schlüssel zu den versicherten 
Räumlichkeiten.

Der Versicherungsschutz gilt europaweit.

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 1.000 
Euro begrenzt.

A 4.2.2 Diebstahl aus Schlafwagenabteilen, 
Schiffskabinen 

Versicherungsschutz besteht für versicherte Sachen, die 
aus einem verschlossenen Schlafwagenabteil oder einer 
verschlossenen Schiffskabine nach deren Aufbrechen 
entwendet werden.

Versichert sind nur Sachen, die Eigentum des Versiche-
rungsnehmers oder einer mit ihm in häuslicher Gemein-
schaft lebenden Person sind oder deren Gebrauch 
dienen.

Der Versicherungsschutz gilt weltweit.

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 500 Euro 
begrenzt.

A 4.2.3 Trickdiebstahl aus der versicherten Wohnung

Versicherungsschutz besteht für versicherte Sachen, die 
ein Dieb, der durch Täuschung des Versicherungsneh-
mers oder einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft 
lebenden Person durch ihn oder weitere Mitwirkende in 
die Wohnung gelangt ist, entwendet.

Die freiwillige Herausgabe von versicherten Sachen nach 
einer Täuschung stellt keinen versicherten Trickdiebstahl 
dar und ist nicht versichert.

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 500 Euro 
begrenzt, für Wertsachen ist die Entschädigung je Ver-
sicherungsfall auf 100 Euro begrenzt.
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A 4.2.4 Diebstahl von Rollstühlen, Rollatoren, Kinderwa-
gen und sonstiger Gehhilfen

Versicherungsschutz besteht für den Diebstahl von Roll-
stühlen, nicht versicherungspflichtigen Krankenfahrstüh-
len, Rollatoren, Kinderwagen und sonstige Gehhilfen vom 
Versicherungsort und dem dazugehörigen Treppenhaus.

Für Gegenstände, die mit den oben genannten Sachen 
lediglich lose verbunden sind, aber regelmäßig deren 
Gebrauch dienen, besteht Versicherungsschutz nur, wenn 
sie zusammen mit diesen entwendet werden.

A 4.2.5 Diebstahl während eines stationären Aufenthalts

Versicherungsschutz besteht für den Diebstahl von ver-
sicherten Sachen aus Patientenzimmern während eines 
Krankenhaus-, Kur-, Reha- oder Sanatoriumsaufenthalts.

Voraussetzung ist, dass sich der Versicherungsnehmer 
oder eine mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebende 
Person als Patient in einer dieser Einrichtungen befindet.

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 500 Euro 
begrenzt, für elektronische Geräte ist die Entschädigung 
je Versicherungsfall auf 50 Euro begrenzt. 

A 4.2.6 Diebstahl von Gartenmöbeln, Gartengeräten 
und Kinderspielgeräten

Versicherungsschutz besteht für den Diebstahl von 

a) Gartenmöbeln, 
b) Gartengeräte, z. B. Gartenscheren, Schaufeln, 

Spaten, Rasenmäher und Äxte,
c) Gartentechnik und deren Ladestationen, z. B. 

Mähroboter, Schwimmbad-/Teichroboter und 
Rasentrimmer,

d) Grillgeräte,
e) Gartenskulpturen (Skulpturen, Figuren und 

Plastiken),
f) Heizgeräte, wie z. B. Heizstrahler, -pilze,
g) Kinderspielsachen und -geräte,

die sich auf dem Versicherungsgrundstück oder in 
gemeinschaftlich genutzten Räumen befinden.

Außenversicherungsschutz nach A 12 besteht nicht.

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 2.500 
Euro begrenzt.

A 4.2.7 Diebstahl von Wäsche

Versicherungsschutz besteht für den Diebstahl von 
Wäsche und Kleidung, die sich zum Trocknen oder Lüf-
ten auf dem Versicherungsgrundstück oder in gemein-
schaftlich genutzten Räumen befinden. 

Außenversicherungsschutz nach A 12 besteht nicht.

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 2.500 
Euro begrenzt.

A 4.2.8 Fahrraddiebstahl
-sofern gemäß Versicherungsschein vereinbart-

Versichert sind Fahrräder (auch nicht versicherungspflich-
tige E-Bikes und Pedelecs) und Fahrradanhänger, sofern 
diese durch Diebstahl abhandenkommen. Für die mit 
dem Fahrrad oder Fahrradanhänger lose verbundenen 
und regelmäßig seinem Gebrauch dienenden Sachen 
besteht Versicherungsschutz nur, wenn sie zusammen 
mit dem Fahrrad und Fahrradanhänger durch Diebstahl 
abhandengekommen sind.

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
Der Versicherungsnehmer hat das Fahrrad und den Fahr-
radanhänger jeweils durch ein eigenständiges, verkehrs-
übliches Schloss gegen Diebstahl zu sichern, wenn er 
es nicht zur Fortbewegung einsetzt. Sicherungseinrich-
tungen, die dauerhaft mit dem Fahrrad verbunden sind 
(z. B. sogenannte „Rahmenschlösser“), gelten nicht als 
eigenständige, verkehrsübliche Schlösser. Ist das Fahr-
rad nicht in Gebrauch, hat der Versicherungsnehmer 
nach Möglichkeit einen gemeinschaftlichen Fahrradab-
stellraum, Garage o.ä. zu nutzen. Er muss dort das Fahr-
rad durch ein verkehrsübliches Schloss gegen Diebstahl 
sichern. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Oblie-
genheiten, so ist der Versicherer gemäß B.3.3 beschrie-
benen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder 
auch ganz oder teilweise leistungsfrei. Ist mit der Verlet-
zung dieser Obliegenheiten eine Gefahrerhöhung ver-
bunden, so gilt außerdem B 3.2.

Besondere Obliegenheit im Schadenfall
a) Der Versicherungsnehmer hat den Kaufbeleg sowie 

sonstige Unterlagen über den Hersteller, die Marke 
und die Rahmennummer der versicherten Fahrrä-
der zu beschaffen und aufzubewahren, soweit ihm 
dies billigerweise zugemutet werden kann.

b) Der Versicherungsnehmer hat gemäß B 3.3.2 einen 
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Nachweis dafür zu erbringen, dass das Fahrrad 
nicht innerhalb von drei Wochen seit Anzeige des 
Diebstahls wieder herbeigeschafft wurde. Verletzt 
der Versicherungsnehmer eine der Obliegenheiten, 
so ist der Versicherer gemäß B 3.3.3 beschriebenen 
Voraussetzungen ganz oder teilweise leistungsfrei.

Kündigung
Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Ein-
haltung einer Frist von drei Monaten zum Ende des lau-
fenden Versicherungsjahres durch in Textform gefasste 
Erklärung verlangen, dass dieser erweiterte Versiche-
rungsschutz mit Beginn des nächsten Versicherungs-
jahres entfällt. Macht der Versicherer von diesem Recht 
Gebrauch, so kann der Versicherungsnehmer den Ver-
trag innerhalb eines Monats nach Zugang der Erklärung 
des Versicherers zum Ende des laufenden Versicherungs-
jahres kündigen.

Entschädigungshöhe, Entschädigungsgrenzen 
Entschädigung wird nur geleistet, soweit Entschädigung 
nicht aus einem anderen Versicherungsvertrag bean-
sprucht werden kann.

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf die im 
Versicherungsschein vereinbarte Versicherungssumme 
begrenzt.

A 4.2.9 Diebstahl von Gepäckstücken und deren Inhalt 

Versichert ist Diebstahl von Gepäckstücken (Koffer) und 
deren Inhalt auf Fernreisen. Fernreisen im Sinne die-
ser Definition sind Reisen über 150 km. Entschädigung 
wird nur geleistet, soweit Entschädigung nicht aus einem 
anderen Versicherungsvertrag beansprucht werden kann.

Nicht versichert sind Wertsachen und Bargeld gemäß 
A 18.3 und elektronische Geräte (z. B. Mobiltelefone, 
Smartphones, Tablets Organizer, Notebooks) sowie 
Inhalte von Hand oder Tragetaschen und die Handta-
sche selbst.

Während der Zeit, in der Gepäckstücke nicht zur Verwah-
rung oder zur Beförderung an ein Unternehmen gege-
ben werden, hat der Versicherungsnehmer oder eine in 
dessen Haushalt lebende Person das Gepäckstück zu 
beaufsichtigen. Verletzt der Versicherungsnehmer diese 
Obliegenheiten, so ist der Versicherer nach Maßgabe 
gemäß B.3.3 beschriebenen Voraussetzungen zur Kün-
digung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leis-

tungsfrei. Ist mit der Verletzung dieser Obliegenheiten 
eine Gefahrerhöhung verbunden, so gilt außerdem B 3.2.

Der Versicherungsnehmer hat im Falle der Verwahrung 
oder Beförderung durch ein Unternehmen in Ergänzung 
zu B 3.3.2 den Diebstahl dem Transportunternehmen zu 
melden. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Oblie-
genheiten, so ist der Versicherer gemäß B 3.3.3 beschrie-
benen Voraussetzungen ganz oder teilweise leistungsfrei.

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 500 Euro 
begrenzt. Es ist eine Selbstbeteiligung in Höhe von 150 
Euro je Versicherungsfall vereinbart.

A 4.2.10 Missbrauch von Kunden-, Scheck- und Kre-
ditkarte nach einem Einbruch

Versichert sind Vermögensschäden, die dem Versi-
cherungsnehmer infolge eines ersatzpflichtigen Ein-
bruchdiebstahls durch unberechtigten Gebrauch der 
Debitkarten (z. B. Maestro- oder Kreditkarten) entstan-
den sind, sofern hierfür nicht anderweitig Versicherungs-
schutz besteht. Nicht versichert sind Schäden aller Art, 
die dadurch entstehen, dass der Versicherungsnehmer 
oder eine in dessen häuslicher Gemeinschaft lebenden 
Person die Debitkarte nicht einsetzen kann.

Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Schaden-
falls den Verlust der Debitkarte der Polizei und der aus-
gebenden Bank bzw. dem zentralen Sperr-Notruf zu 
melden und dafür Sorge zu tragen, dass die Karte unver-
züglich gesperrt wird.

Der Versicherungsnehmer hat die PIN-Nr. nicht mit der 
Debitkarte zusammen aufzubewahren, die Original PIN-
Nummer zu vernichten und ggf. verschlüsselt zu notieren.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten, 
so ist der Versicherer gemäß B 3.3 ganz oder teilweise 
leistungsfrei. Ist mit der Verletzung dieser Obliegenheit 
eine Gefahrerhöhung verbunden so gilt außerdem B 3.2.

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 1.500 
Euro begrenzt.

A 4.3 Vandalismus nach einem Einbruch

Vandalismus nach einem Einbruch liegt vor, wenn der 
Täter wie in A 4.1.1 oder A 4.1.5 beschrieben in den Ver-
sicherungsort eindringt und dort versicherte Sachen vor-
sätzlich zerstört oder beschädigt.



20 DOCURA Stand 01/2023

A 4.4 Raub

Raub ist in folgenden Fällen gegeben:

A 4.4.1 Anwendung von Gewalt

Der Räuber wendet gegen den Versicherungsnehmer 
Gewalt an, um dessen Widerstand gegen die Wegnahme 
versicherter Sachen auszuschalten.

Gewalt liegt nicht vor, wenn versicherte Sachen ohne 
Überwindung eines bewussten Widerstandes entwendet 
werden (einfacher Diebstahl / Trickdiebstahl).

A 4.4.2 Androhung einer Gewalttat mit Gefahr für Leib 
oder Leben

Der Versicherungsnehmer gibt Sachen heraus oder lässt 
sie sich wegnehmen, weil der Räuber eine Gewalttat 
mit Gefahr für Leib oder Leben androht. Dabei soll die 
angedrohte Gewalttat innerhalb des Versicherungsorts 
verübt werden. Bei mehreren Versicherungsorten ist der 
Versicherungsort maßgeblich, an dem die Drohung aus-
gesprochen wird.

Bei einem versicherten Raub besteht auch dann Versi-
cherungsschutz, wenn die Heranschaffung der Sachen 
an den Ort der Wegnahme oder Herausgabe erpresst 
wurde. Die Entschädigungsgrenzen nach A 18.3 für Wert-
sachen bleiben unverändert.

Die Entschädigung bei räuberischen Erpressung ist je 
Versicherungsfall auf 10.000 Euro begrenzt.

A 4.4.3 Wegnahme nach Verlust der Widerstandskraft

Dem Versicherungsnehmer werden versicherte Sachen 
weggenommen, weil seine Widerstandskraft ausgeschal-
tet war. Der Verlust der Widerstandskraft muss seine Ursa-
che in einer Beeinträchtigung des körperlichen Zustands 
des Versicherungsnehmers haben. Diese Beeinträchti-
gung muss unmittelbar vor der Wegnahme bestanden 
haben und durch einen Unfall oder eine sonstige nicht 
verschuldete Ursache wie z. B. eine Ohnmacht oder ein 
Herzinfarkt entstanden sein.

Dem Versicherungsnehmer stehen Personen gleich, die 
mit seiner Zustimmung in der Wohnung anwesend sind.

A 4.5 Nicht versicherte Schäden

A 4.5.1 Nicht versicherte Schäden bei Einbruchdiebstahl, 
Vandalismus nach einem Einbruch sowie Raub

Versicherungsschutz besteht nicht für Schäden, die durch 
weitere Naturgefahren (Überschwemmung, Erdbeben, 
Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Vulkan-
ausbruch) verursacht werden.

Das gilt ohne Berücksichtigung mitwirkender Ursachen. 

A 5 Was ist unter der Gefahr Leitungswasser 
zu verstehen? Welche Schäden sind hier 
nicht versichert?

A 5.1 Versicherte Gefahren und Schäden

Unter die Gefahr Leitungswasser fallen:

A 5.1.1 Leitungswasserschäden

A 5.1.2 Bruchschäden

A 5.2 Leitungswasserschäden

Leitungswasser ist Wasser, das bestimmungswidrig aus-
getreten ist aus:

A 5.2.1 Rohren der Wasserversorgung (Zu- und Ablei-
tungen) oder damit verbundenen Schläuchen,

A 5.2.2 den mit diesen Rohren bzw. Schläuchen verbun-
denen sonstigen Einrichtungen oder deren was-
serführenden Teilen,

A 5.2.3 Heizungs- oder Klimaanlagen,

A 5.2.4 Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen,

A 5.2.5 Wasserbetten oder Aquarien,

A 5.2.6 Zimmerbrunnen und Wassersäulen.

Als Leitungswasser gelten auch Betriebsflüssigkeiten aus 
Heizungs- oder Klimaanlagen sowie Wasserdampf. Aus-
genommen davon sind die Flüssigkeiten, die zur Ener-
gieerzeugung bestimmt sind.
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Versichert sind auch Schäden, die durch Wasser entste-
hen, welches aus innerhalb des Gebäudes verlaufen-
der Regenrohren bestimmungswidrig ausgetreten ist. 
Der Ausschluss von Schäden durch Witterungsnieder-
schläge nach A 5.4.3 gilt nicht.

A 5.3 Bruchschäden

Soweit die folgenden Rohre und Installationen zum ver-
sicherten Hausrat gehören, sind folgende Bruchschäden 
innerhalb von Gebäuden versichert:

A 5.3.1 frostbedingte und sonstige Bruchschäden an 
Rohren

A 5.3.1.1 der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) 
und der Gasversorgung oder den damit ver-
bundenen Schläuchen;

A 5.3.1.2    von Heizungs- oder Klimaanlagen;

A 5.3.1.3 von Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen;

A 5.3.1.4 der Regenentwässerung.

Das setzt voraus, dass diese Rohre nach A 5.3.1 kein 
Bauteil von Heizkesseln, Boilern oder vergleichbaren 
Anlagen sind.

A 5.3.2 frostbedingte Bruchschäden an folgenden 
Installationen:

A 5.3.2.1 Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spül-
klosetts, Armaturen (z. B. Wasser- und 
Absperrhähne, Ventile, Geruchsver-
schlüsse, Wassermesser) sowie deren 
Anschlussschläuche;

A 5.3.2.2 Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder vergleich-
bare Teile von Heizungs- oder Klimaanlagen.

Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukör-
per, einschließlich der Bodenplatte.

Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach gelten 
als Rohre innerhalb des Gebäudes.

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre und 
Installationen unterhalb der Bodenplatte (tragend oder 
nicht tragend) nicht versichert.

A 5.4 Nicht versicherte Schäden

Nicht versichert sind ohne Berücksichtigung mitwirken-
der Ursachen - es sei denn, im Folgenden sind solche 
genannt - Schäden durch

A 5.4.1 Plansch- oder Reinigungswasser;

A 5.4.2 Schwamm sowie alle Arten von Hausfäulepilzen;

A 5.4.3 Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewäs-
ser, Überschwemmung oder Witterungsnie-
derschläge oder einen durch diese Ursachen 
hervorgerufenen Rückstau;

A 5.4.4 Erdbeben, Schneedruck, Lawinen, 
Vulkanausbruch;

A 5.4.5 Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass 
Leitungswasser nach A 5.2 die Erdsenkung oder 
den Erdrutsch verursacht hat;

A 5.4.6 Öffnen der Sprinkler oder Bedienen der Berie-
selungsdüsen wegen eines Brandes, durch 
Druckproben oder durch Umbauten oder Repa-
raturarbeiten an dem versicherten Gebäude oder 
an der Wasserlösch- oder Berieselungsanlage.

Nicht versichert sind Schäden an

A 5.4.7 Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht 
bezugsfertig sind. Dies gilt auch für die in die-
sen Gebäuden oder Gebäudeteilen befindlichen 
Sachen.

A 5.4.8 dem Inhalt eines Aquariums, die dadurch ent-
stehen, dass Wasser aus dem Aquarium ausge-
treten ist.

A 6 Was ist unter Naturgefahren (Sturm, Hagel 
und weitere Naturgefahren) zu verstehen? 
Welche Schäden sind versichert? Welche 
Schäden sind hier nicht versichert?

A 6.1 Sturm

A 6.1.1 Ein Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung 
von mindestens Windstärke 8 nach der Beau-
fortskala (Windgeschwindigkeit mindestens 62 
km pro Stunde).
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 Ist die Windstärke für den Schadenort nicht fest-
stellbar, wird Sturm unterstellt, wenn der Versiche-
rungsnehmer einen der folgenden Sachverhalte 
nachweist:

:A 6.1.1.1 Die Luftbewegung hat in der Umgebung 
des Versicherungsgrundstücks Schäden an 
Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder an 
ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen 
angerichtet.

A 6.1.1.2 Der Schaden kann wegen des einwandfreien 
Zustands des versicherten Gebäudes oder 
des Gebäudes, in dem sich die versicherten 
Sachen befunden haben, nur durch Sturm 
entstanden sein. Das gilt auch für Gebäude, 
die baulich mit dem versicherten Gebäude 
verbunden sind.

A 6.2 Hagel

Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von 
Eiskörnern.

A 6.3 Versicherte Sturm-/ Hagelereignisse

Versichert sind nur Schäden, die wie folgt entstehen:

A 6.3.1 Sturm oder Hagel wirken unmittelbar auf versi-
cherte Sachen oder auf Gebäude ein, in denen 
sich versicherte Sachen befinden. Daraus ent-
stehende Folgeschäden an versicherten Sachen 
sind versichert.

A 6.3.2 Sturm oder Hagel wirken unmittelbar auf 
Gebäude ein, die mit dem versicherten Gebäude 
baulich verbunden sind.

A 6.3.3 Sturm oder Hagel wirken unmittelbar auf 
Gebäude ein, die mit Gebäuden, in denen sich 
versicherte Sachen befinden, baulich verbunden 
sind.

A 6.3.4 Sturm oder Hagel werfen Gebäudeteile, Bäume 
oder andere Gegenstände auf versicherte Sachen 
oder auf Gebäude, in denen sich versicherte 
Sachen befinden. Daraus entstehende Folge-
schäden an versicherten Sachen sind versichert.

A 6.3.5 Sturm oder Hagel werfen Gebäudeteile, Bäume 

oder andere Gegenstände auf Gebäude, die mit 
dem versicherten Gebäude baulich verbunden 
sind.

A 6.3.6 Sturm oder Hagel werfen Gebäudeteile, Bäume 
oder andere Gegenstände auf Gebäude, die 
mit Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen 
befinden, baulich verbunden sind.

A 6.3.7 Sturm oder Hagel verursachen Schäden an Haus-
rat im Freien.

Versichert sind

a) Gartenmöbel, 
b) Gartengeräte, z. B. Gartenscheren, Schaufeln, 

Spaten, Rasenmäher und Äxte,
c) Gartentechnik und deren Ladestationen, z. B. 

Mähroboter, Schwimmbad-/ Teichroboter und 
Rasentrimmer,

d) Grillgeräte,
e) Gartenskulpturen (Skulpturen, Figuren und 

Plastiken),
f) Heizgeräte, wie z. B. Heizstrahler, -pilze,
g) Kinderspielsachen und -geräte,

außerhalb von Gebäuden, aber auf dem Versicherungs-
grundstück nach A 10.2.

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 2.000 
Euro begrenzt.

A 6.4 Weitere Naturgefahren  
(Elementargefahren) 
- sofern gemäß Versicherungsschein vereinbart-

A 6.4.1 Überschwemmung

Überschwemmung ist die Überflutung von Grund und 
Boden des Versicherungsgrundstücks oder von unmit-
telbar angrenzenden Grund- und Bodenflächen, Stra-
ßen, Geh- und Radwegen mit erheblichen Mengen von 
Oberflächenwasser. Dies gilt nur, wenn

A 6.4.1.1 eine Ausuferung von oberirdischen (stehen-
den oder fließenden) Gewässern,

A 6.4.1.2 Witterungsniederschläge

oder
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A 6.4.1.3 ein Austritt von Grundwasser an die Erdober-
fläche als Folge von A 6.4.1.1 oder A 6.4.1.2 
die Überflutung verursacht haben. 

A 6.4.2 Rückstau

Rückstau liegt vor, wenn Wasser aus den gebäudeeige-
nen Ableitungsrohren oder damit verbundenen Einrich-
tungen in das Gebäude eindringt. Dies gilt nur, wenn

A 6.4.2.1 eine Ausuferung von oberirdischen (stehen-
den oder fließenden) Gewässern oder

A 6.4.2.2 Witterungsniederschläge den Rückstau ver-
ursacht haben.

A 6.4.3 Erdbeben

Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erd-
bodens, die durch geophysikalische Vorgänge im Erd-
inneren ausgelöst wird.

Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsneh-
mer einen der folgenden Sachverhalte nachweist:

A 6.4.3.1 Die naturbedingte Erschütterung des Erdbo-
dens hat in der Umgebung des Versicherungs-
orts Schäden an Gebäuden im einwandfreien 
Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen 
anderen Sachen angerichtet.

A 6.4.3.2 Der Schaden kann wegen des einwandfreien 
Zustands der versicherten Sachen nur durch 
ein Erdbeben entstanden sein.

A 6.4.4 Erdsenkung

Erdsenkung ist eine naturbedingte Absenkung des Erd-
bodens über naturbedingten Hohlräumen.

A 6.4.5 Erdrutsch

Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abrutschen oder Abstür-
zen von Erd- oder Gesteinsmassen.

A 6.4.6 Schneedruck

Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee- 
oder Eismassen. Als Schneedruck gilt auch das Abrut-
schen von Schnee- oder Eismassen von Dächern.

A 6.4.7 Lawinen

Lawinen sind Schnee- oder Eismassen, die an Berghän-
gen niedergehen.

A 6.4.8 Vulkanausbruch

Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung beim 
Aufreißen der Erdkruste, verbunden mit Lavaergüssen, 
Asche-Eruptionen oder dem Austritt von sonstigen Mate-
rialien und von Gasen.

A 6.4.9 Selbstbeteiligung

Für Schäden gemäß A 6.4 ist eine Selbstbeteiligung in 
Höhe von 1 Prozent der vereinbarten Versicherungs-
summe, jedoch mindestens 500 Euro bis maximal 1.500 
Euro, je Versicherungsfall vereinbart.

A 6.5 Nicht versicherte Schäden

Nicht versichert sind ohne Berücksichtigung mitwirken-
der Ursachen - es sei denn, im Folgenden sind solche 
genannt - Schäden durch

A 6.5.1 Sturmflut;

A 6.5.2 Eindringen von Regen, Hagel, Schnee 
oder Schmutz durch nicht ordnungsgemäß 
geschlossene Fenster, Außentüren oder 
andere Öffnungen. Dies gilt nicht, wenn 
diese Öffnungen durch Sturm oder Hagel 
entstanden sind und einen Gebäudescha-
den darstellen;

A 6.5.3 Grundwasser, soweit nicht infolge von Wit-
terungsniederschlägen oder Ausuferung von 
oberirdischen Gewässern an die Erdoberflä-
che gedrungen;

A 6.5.4 Brand; Blitzschlag; Überspannung durch Blitz; 
Explosion; Verpuffung; Implosion; Anprall 
oder Absturz eines Luftfahrzeugs; Fahrzeug-
anprall; Sengschäden; Rauch- und Rußschä-
den. Dies gilt nicht, soweit diese Gefahren 
durch ein versichertes Erdbeben ausgelöst 
wurden;
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A 6.5.5 Trockenheit oder Austrocknung.

Nicht versichert sind Schäden an

A 6.5.6 Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht 
bezugsfertig sind. Dies gilt auch für die in die-
sen Gebäuden oder Gebäudeteilen befindli-
chen Sachen.

A 6.5.7 Sachen, die sich außerhalb von Gebäuden 
befinden. Ausgenommen hiervon sind Anten-
nenanlagen und Markisen nach A 8.3.3 und 
Hausrat im Freien nach A 6.3.7.

A 7 Welche Sachen sind versichert?

Versichert ist der gesamte Hausrat innerhalb des im Ver-
sicherungsschein bezeichneten Versicherungsorts.

Hausrat, der anlässlich eines - auch unmittelbar bevor-
stehenden - Versicherungsfalls aus dem Versicherungs-
ort entfernt und bei dieser Gelegenheit zerstört oder 
beschädigt wird oder abhandenkommt, ist versichert.

Hausrat außerhalb des im Versicherungsschein bezeich-
neten Versicherungsorts ist nur im Rahmen der Außen-
versicherung nach A 12 versichert. Er ist auch versichert, 
soweit dies zusätzlich vereinbart ist.

A 8 Was gehört zum Hausrat?

A 8.1 Zum Hausrat gehören alle Sachen, die 
dem Haushalt des Versicherungsnehmers 
zur privaten Nutzung (Gebrauch bzw. 
Verbrauch) dienen.

A 8.2 Wertsachen und Bargeld gehören eben-
falls zum Hausrat. Hierfür gelten beson-
dere Voraussetzungen und Entschädi-
gungsgrenzen nach A 18.

A 8.3 Ferner gehören zum Hausrat

A 8.3.1 alle in das Gebäude eingefügten Sachen (z. 
B. Einbaumöbel und Einbauküchen). Dies gilt 
aber nur, wenn der Versicherungsnehmer 
diese als Mieter oder Wohnungseigentümer 
auf seine Kosten beschafft oder übernom-
men hat. Er muss aufgrund dessen hierfür 
die Gefahr tragen.

 Die im Versicherungsvertrag besonders 
bezeichneten Sachen, z. B. Einbaumöbel/-
küchen, Bodenbeläge, Innenanstriche und 
Tapeten, sind auch versichert, soweit sie 
Gebäudebestandteile sein könnten. 

 Soweit sanitäre Anlagen und Leitungswas-
ser führende Installationen versichert sind, 
erstreckt sich die Versicherung auch auf 
Frostschäden an diesen Sachen sowie auf 
Frost und sonstige Bruchschäden an deren 
Zuleitungsrohren. 

A 8.3.2 Anbaumöbel und Anbauküchen, die serien-
mäßig vorgefertigt und lediglich mit geringem 
Einbauaufwand an die Gebäudeverhältnisse 
angepasst worden sind.

A 8.3.3 privat genutzte Antennenanlagen und Marki-
sen, die ausschließlich der versicherten Woh-
nung nach A 10 dienen. Diese müssen sich 
auf dem Grundstück befinden, auf dem die 
versicherte Wohnung liegt.

A 8.3.4 selbstfahrende Krankenfahrstühle, Rasenmä-
her, Go-Karts, Modell- und Spielfahrzeuge, 
soweit diese nicht versicherungspflichtig sind.

A 8.3.5 Kanus, Ruder-, Falt- und Schlauchboote ein-
schließlich ihrer Motoren sowie Surfgeräte.

A 8.3.6 Fall- und Gleitschirme sowie nicht motori-
sierte Flugdrachen.

A 8.3.7 Arbeitsgeräte, Einrichtungsgegenstände, Han-
delswaren, Musterkollektionen und selbst her-
gestellte Sachen. Diese Sachen müssen dem 
Versicherungsnehmer oder einer Person, die 
mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebt, zu 
ausschließlich beruflichen oder gewerblichen 
Zwecken dienen.

 Die Entschädigung ist für Handelswaren, Mus-
terkollektionen und selbst hergestellte Sachen 
je Versicherungsfall auf 500 Euro begrenzt.

A 8.3.8 Haustiere, d. h. Tiere, die regelmäßig artge-
recht in Wohnungen nach A 10.1 gehalten 
werden (z. B. Fische, Katzen, Vögel).
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A 8.3.9 technische, optische oder akustische Siche-
rungsanlagen, die zur Sicherung des versi-
cherten Hausrates dienen und die sich auf 
dem Grundstück der versicherten Wohnung 
befinden.

 Entschädigung wird nur geleistet, soweit Ent-
schädigung nicht aus einem anderen Versi-
cherungsvertrag beansprucht werden kann.

 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 
2.000 Euro begrenzt.

A 8.3.10 Hausratgegenstände sind auch bei einem 
Transport mit einem Bus, einer Bahn, oder 
einem Taxi gegen Beschädigung oder Zer-
störung infolge eines Unfalls mitversichert. 
Unfall ist ein mit mechanischer Gewalt plötz-
lich von außen her auf das Transportmittel 
einwirkendes Ereignis; Brems-, Betriebs- und 
reine Bruchschäden sind keine Unfallschä-
den. Als Unfall gilt auch, wenn das Fahrzeug 
von der befestigten Fahrbahn abkommt, in 
einem Ausmaß, dass die Inanspruchnahme 
von Schlepp- bzw. Bergungshilfen unum-
gänglich ist. Entschädigung wird nur geleis-
tet, soweit Entschädigung nicht aus einem 
anderen Versicherungsvertrag beansprucht 
werden kann.  

 Der Unfall ist der zuständigen Polizeidienst-
stelle zu melden. Verletzt der Versiche-
rungsnehmer diese Obliegenheit, kann der 
Versicherer gemäß A 3.3 ganz oder teilweise 
leistungsfrei sein.  

 Der Versicherungsnehmer hat die zu trans-
portierenden Sachen ordnungsgemäß und 
beanspruchungsgerecht zu verpacken und 
Belege über die Transportaufgabe aufzube-
wahren. Verletzt der Versicherungsnehmer 
diese Obliegenheiten, so ist der Versicherer 
nach Maßgabe der in B 3.3.1.2 beschriebenen 
Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt 
oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. 
Ist mit der Verletzung dieser Obliegenheit eine 
Gefahrerhöhung verbunden so gilt außerdem 
B 3.2.

 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 
1.000 Euro begrenzt.

A 8.4 Zum Hausrat gehört auch fremdes Eigen-
tum nach A 8.1 bis A 8.3, das sich im 
Haushalt des Versicherungsnehmers 
befindet. Das gilt nicht für Sachen von 
Mietern bzw. Untermietern des Versiche-
rungsnehmers nach A 9.1.5.

A 9 Was gehört nicht zum Hausrat?

A.9.1 Nicht zum Hausrat gehören

A 9.1.1 Gebäudebestandteile, es sei denn, sie sind in A 
8.3.1 genannt.

A 9.1.2 vom Gebäudeeigentümer eingebrachte oder in 
sein Eigentum übergegangene Sachen, für die 
er die Gefahr trägt.

 Sofern diese Sachen danach durch den Mieter 
oder Wohnungseigentümer ersetzt werden, sind 
diese ebenfalls nicht versichert.

A 9.1.3 Kraftfahrzeuge aller Art und Anhänger, unabhän-
gig von deren Versicherungspflicht, sowie Teile 
und Zubehör von Kraftfahrzeugen und Anhän-
gern, soweit nicht unter A 8.3.4 genannt.

A 9.1.4 Luft- und Wasserfahrzeuge, unabhängig von 
deren Versicherungspflicht, einschließlich nicht 
eingebauter Teile, soweit nicht unter A 8.3.4 bis 
A 8.3.6 genannt.

A 9.1.5 Hausrat von Mietern und Untermietern in der 
Wohnung des Versicherungsnehmers, es sei 
denn, dieser wurde ihnen vom Versicherungs-
nehmer überlassen.

A 9.1.6 Sachen im Privatbesitz, die durch einen gesonder-
ten Versicherungsvertrag (z. B. für Schmucksachen 
und Pelze, Kunstgegenstände, Musikinstrumente 
bzw. Jagd- und Sportwaffen) versichert sind.

A 9.1.7 elektronisch gespeicherte Daten und Programme. 
Kosten für die technische Wiederherstellung von 
elektronisch gespeicherten, ausschließlich für die 
private Nutzung bestimmten Daten und Pro-
gramme sind nur versichert, soweit dies zusätz-
lich vereinbart ist.
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A 10 Was ist unter dem Versicherungsort 
zu verstehen? Was ist das 
Versicherungsgrundstück?

A 10.1 Der Versicherungsort ist die im Versiche-
rungsschein bezeichnete Wohnung.

Zur Wohnung gehören

A 10.1.1 diejenigen Räume, die Wohnzwecken dienen 
und eine selbständige Lebensführung ermög-
lichen. Dies sind die ausschließlich vom Ver-
sicherungsnehmer privat genutzten Flächen 
eines Gebäudes.

 Der Nutzung durch den Versicherungsneh-
mer steht eine Nutzung durch Personen, die 
mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher 
Gemeinschaft leben, gleich.

 Räume, die ausschließlich beruflich oder 
gewerblich genutzt werden, gehören nicht zur 
Wohnung. Davon ausgenommen sind Räume, 
die ausschließlich über die Wohnung zu betre-
ten sind (sog. Arbeitszimmer in der Wohnung).

A 10.1.2 Loggien, Balkone sowie an das Gebäude 
unmittelbar anschließende Terrassen. Glei-
ches gilt für ausschließlich vom Versicherungs-
nehmer zu privaten Zwecken genutzte Räume 
in Nebengebäuden einschließlich Garagen. 
Diese müssen sich auf dem Versicherungs-
grundstück befinden, auf dem sich die versi-
cherte Wohnung befindet. Der Nutzung durch 
den Versicherungsnehmer steht eine Nutzung 
durch Personen, die mit dem Versicherungs-
nehmer in häuslicher Gemeinschaft leben, 
gleich.

A 10.1.3 gemeinschaftlich genutzte, verschließbare 
Räume, in dem Hausrat bestimmungsgemäß 
vorgehalten wird (z. B. ausgewiesene Stellflä-
chen in Fluren, Fahrradkeller, Waschkeller). 
Diese müssen sich auf dem Versicherungs-
grund- stück befinden, auf dem sich die ver-
sicherte Wohnung befindet.

A 10.1.4 privat genutzte Garagen, soweit sich diese 
innerhalb von 500 Meter des Versicherungs-
grundstücks befinden.

 Wertsachen und Bargeld gemäß A 18.3 sowie 
für elektronische Geräte (z.B. Mobiltelefone, 
Smartphones, Tablets, Organizer, Notebooks) 
sind ausgeschlossen.

A 10.1.5 privat genutzte Garagen, soweit sich diese 
innerhalb des Wohnortes befinden.

 Wertsachen und Bargeld gemäß A 18.3 
sowie elektronische Geräte (z.B. Mobiltele-
fone, Smartphones, Tablets, Organizer, Note-
books) sind ausgeschlossen.

 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 
5.000 Euro begrenzt.

A 10.1.6 Wertsachen in Bankgewahrsam sowie der 
Inhalt von Kundenschließfächern in Tresor-
räumen von Geldinstituten, soweit diese vom 
Versicherungsnehmer oder einer mit ihm in 
häuslicher Gemeinschaft lebenden Person 
zu privaten Zwecken gemietet und genutzt 
werden.

 Bei Schäden durch Raub müssen alle Voraus-
setzungen gemäß A 4.4 innerhalb des Bank-
gebäudes gegen den Versicherungsnehmer 
oder einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft 
lebenden Person als Nutzer verwirklicht wor-
den sein. Dem Versicherungsnehmer stehen 
Personen gleich, die mit dessen Zustimmung 
Gewahrsamsinhaber des Schlüssels sind und 
eine dokumentierte Zutrittsberechtigung zu 
dem Kundenschließfach haben. 

 Entschädigung wird nur geleistet, soweit eine 
Ersatzleistung nicht aus einem anderen Versi-
cherungsvertrag beansprucht werden kann.

 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall 
auf 30 Prozent der Versicherungssumme 
begrenzt.

A 10.1.7 Der Versicherungsort ist auch die Wohnung 
der in Ihrer häuslichen Gemeinschaft leben-
den Kinder (leibliche Kinder, Stief-, Adoptiv- 
oder Pflegekinder) bis zu 6 Monaten nach 
Umzugsbeginn innerhalb der Bundesrepu-
blik Deutschland aufgrund deren erstmali-
gem Auszug aus der elterlichen Wohnung. 
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Spätestens ab diesem Zeitpunkt kann der 
Versicherungsschutz nur über eine eigene 
Hausratversicherung geboten werden. 

 Fremdes Eigentum am neu hinzugekomme-
nen Versicherungsort ist nur dann versichert, 
wenn dieses dem Gebrauch des Kindes dient.  

 Weitere Naturgefahren nach A 6.4 sind nicht 
mitversichert.  

 Entschädigung wird nur geleistet, soweit Ent-
schädigung nicht aus einem anderen Versi-
cherungsvertrag beansprucht werden kann.  

 Abweichend von A 14.3 wird die zusätzli-
che Wohnfläche bei der Bildung der Versi-
cherungssumme nicht berücksichtigt. Dabei 
bleibt A 14.2 unberührt. Insofern haftet der 
Versicherer für alle Versicherungsorte zusam-
men bei einem Schadenereignis. Dies sind 
alle Versicherungsfälle, die aus ein und der-
selben Ursache innerhalb von 48 Stunden 
anfallen, bis 20 Prozent der Versicherungs-
summe zuzüglich der Vorsorge. 

A 10.2 Das Versicherungsgrundstück ist das 
Flurstück / sind die Flurstücke, auf dem 
die im Versicherungsschein bezeichnete 
Wohnung liegt. Stehen auf einem Flur-
stück mehrere Gebäude, ist derjenige Teil 
des Flurstücks Versicherungsgrundstück, 
der durch Einfriedung oder anderweitige 
Abgrenzung ausschließlich zu der versi-
cherten Wohnung gehört.

A 11 Was gilt für Selbstbeteiligungen und 
Entschädigungsgrenzen im 
Versicherungsvertrag?

Eine Selbstbeteiligung ist der Anteil der Entschädi-
gung oder der Betrag, den der Versicherungsnehmer 
je Versicherungsfall selbst zu tragen hat. Eine Entschä-
digungsgrenze begrenzt die Entschädigungshöhe je Ver-
sicherungsfall nach oben.

Selbstbeteiligungen und Entschädigungsgrenzen können 
individuell vereinbart werden. Sie können sich je nach 
versicherter Gefahr und Versicherungsleistung vonein-
ander unterscheiden.

A 12  Was ist unter der Außenversicherung zu 
verstehen? Was beinhaltet sie?

A 12.1 Begriff und Geltungsdauer der Außenver-
sicherung

Außerhalb des Versicherungsorts besteht für versicherte 
Sachen weltweit Versicherungsschutz unter folgenden 
Voraussetzungen:

A 12.1.1 Die Sachen sind Eigentum oder dienen dem 
Gebrauch des Versicherungsnehmers. Dies 
gilt auch für Sachen der mit ihm in häusli-
cher Gemeinschaft lebenden Personen.

A 12.1.2 Die Sachen befinden sich nur vorüberge-
hend außerhalb des Versicherungsorts. Zeit-
räume von mehr als 6 Monaten gelten nicht 
als vorübergehend.

 Die Entschädigung je Versicherungsfall beträgt 
30 Prozent der Versicherungssumme.

A 12.2 Unselbständiger Hausstand während Aus-
bildung und Freiwilligendiensten

Hält sich der Versicherungsnehmer oder eine mit ihm in 
häuslicher Gemeinschaft lebende Person länger außer-
halb der Wohnung auf, besteht Versicherungsschutz 
während:

A 12.2.1 der Ausbildung;

A 12.2.2 einem freiwilligen Wehrdienst;

A 12.2.3 einem sonstigen gesetzlichen Freiwilligen-
dienst (z. B. Freiwilliges Soziales oder Öko-
logisches Jahr, Bundesfreiwilligendienst).

Das gilt unabhängig von der Dauer des Aufenthalts, 
solange die Person keinen eigenen Hausstand gründet.

A 12.3 Besonderheit bei Einbruchdiebstahl

Für Schäden durch Einbruchdiebstahl müssen die Vor-
aussetzungen nach A 4.1 erfüllt sein.

A 12.4 Besonderheit bei Raub

Droht der Räuber eine Gewalttat mit Gefahr für Leib oder 
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Leben nach A 4.4.2 an, besteht Außenversicherungs-
schutz nur unter folgender Voraussetzung:

Die angedrohte Gewalttat soll an Ort und Stelle ver-
übt werden.

Dies gilt auch, wenn der Raub an Personen begangen 
wird, die mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher 
Gemeinschaft leben.

A 12.5 Besonderheit bei Naturgefahren

Für Schäden durch Naturgefahren besteht Versicherungs-
schutz nur innerhalb von Gebäuden.

A 12.6 Selbstbeteiligung und Entschädigungs-
grenzen

Es gelten die vereinbarten Selbstbeteiligungen und 
Entschädigungsgrenzen.

A 13 Welche Kosten sind versichert?

A 13.1 Versicherte Kosten

Der Versicherer ersetzt folgende Kosten, die infolge eines 
Versicherungsfalls erforderlich und tatsächlich angefal-
len sind:

A 13.1.1 Aufräumungskosten

A 13.1.2 Bewegungs- und Schutzkosten

A 13.1.3 Hotelkosten

A 13.1.4 Transport- und Lagerkosten

A 13.1.5 Schlossänderungskosten

A 13.1.6 Bewachungskosten

A 13.1.7 Reparaturkosten für Gebäudeschäden

A 13.1.8 Reparaturkosten für Leitungswasserschäden 
in Wohnungen

A 13.1.9 Kosten für provisorische Maßnahmen

A 13.1.10 Kosten für Wasser-, Gas- und Heizölverlust 
sowie Stromverlust aus Stromspeichern

A 13.1.11 Rückreisekosten aus dem Urlaub

A 13.1.12 Schäden am Tiefkühlgut wegen öffentlichen 
Stromausfalls

A 13.1.13 Kosten für Telefonmissbrauch nach einem 
Einbruch

A 13.1.14 Schlossänderungskosten infolge einfachen 
Diebstahls

A 13.1.15 Kosten für die Beseitigung einer Verstopfung 
im Versicherungsfall

A 13.1.16 Sachverständigenkosten

A 13.1.17 Tierarztkosten nach einem Versicherungsfall

A 13.1.18 Umzugskosten nach einem Versicherungsfall

A 13.1.19 Datenrettungskosten in der Privatversiche-
rung (Cyberschutz)

A 13.1.20 Mehrkosten durch Preissteigerungen

A 13.1.21 Mehrkosten durch Technologiefortschritt

A 13.2 Definition und Umfang der Kosten

A 13.2.1 Aufräumungskosten

Das sind Kosten, die entstehen, um versicherte Sachen 
aufzuräumen. Dies schließt Aufwendungen ein, um 
zerstörte und beschädigte Sachen wegzuräumen, zum 
nächsten Ablagerungsplatz abzutransportieren und sie 
zu vernichten.

A 13.2.2 Bewegungs- und Schutzkosten

Das sind Kosten, die entstehen, um andere Sachen zu 
bewegen, zu verändern oder zu schützen. Voraussetzung 
ist, dass diese Maßnahmen dazu dienen, versicherte 
Sachen wiederherzustellen oder wiederzubeschaffen.

A 13.2.3 Hotelkosten

Das sind Kosten, die entstehen, um eine Hotel- oder ähn-
liche Unterbringung ohne Nebenkosten (z. B. Frühstück) 
vorzunehmen. Voraussetzung ist, dass die ansonsten 
ständig bewohnte Wohnung unbewohnbar wurde und 
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dem Versicherungsnehmer die Beschränkung auf einen 
bewohnbaren Teil nicht zumutbar ist.

Die Kosten werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem 
die Wohnung wieder bewohnbar ist. Dies gilt längstens 
für die Dauer von 180 Tagen. Die Entschädigung ist pro 
Tag auf 100 Euro begrenzt.

A 13.2.4 Transport- und Lagerkosten

Das sind Kosten, die entstehen, um versicherten Haus-
rat zu transportieren und zu lagern. Voraussetzung ist, 
dass die Wohnung unbenutzbar wurde und dem Versi-
cherungsnehmer auch die Lagerung in einem benutz-
baren Teil nicht zumutbar ist.

Die Kosten für die Lagerung werden bis zu dem Zeitpunkt 
ersetzt, in dem die Wohnung wieder benutzbar oder eine 
Lagerung in einem benutzbaren Teil der Wohnung wie-
der zumutbar ist. Dies gilt längstens für die Dauer von 
180 Tagen.

A 13.2.5 Schlossänderungskosten

Das sind Kosten, die entstehen, um Schlossänderun-
gen vorzunehmen. Voraussetzung ist, dass Schlüssel für 
Türen der Wohnung oder für dort befindliche Wertschutz-
schränke durch einen Versicherungsfall abhandenge-
kommen sind.

A 13.2.6 Bewachungskosten

Das sind Kosten, die entstehen, um versicherte Sachen 
zu bewachen, wenn die Wohnung unbewohnbar wurde 
und Schließvorrichtungen und sonstige Sicherungen kei-
nen ausreichenden Schutz bieten. Dies gilt längstens für 
die Dauer von 96 Stunden.

Die Kosten werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem 
die Schließvorrichtungen oder sonstige Sicherungen wie-
der voll gebrauchsfähig sind.

A 13.2.7 Reparaturkosten für Gebäudeschäden

Das sind Kosten, die entstehen, weil Gebäudeschäden 
im Bereich der Wohnung repariert werden müssen. Dies 
setzt voraus, dass die Schäden durch Einbruchdiebstahl, 
Raub oder den Versuch einer solchen Tat entstanden sind.

Schäden innerhalb der Wohnung, die durch Vandalis-

mus nach einem Einbruch oder einem Raub verursacht 
wurden, zählen ebenfalls dazu.

A 13.2.8 Reparaturkosten für Leitungswasserschäden 
in Wohnungen

Das sind Kosten, die entstehen, weil Leitungswasserschä-
den an Bodenbelägen, Innenanstrichen oder Tapeten 
repariert werden müssen. Dies setzt voraus, dass der 
Schaden in einer gemieteten oder in Sondereigentum 
befindlichen Wohnung entstanden ist.

A 13.2.9 Kosten für provisorische Maßnahmen

Das sind Kosten, die für provisorische Maßnahmen ent-
stehen, um versicherte Sachen zu schützen.

A 13.2.10 Kosten für Wasser-, Gas- und Heizölverlust 
sowie Stromverlust aus Stromspeichern

Das sind Kosten, die dadurch entstehen, dass Wasser, 
Gas oder Heizöl wegen eines Versicherungsfalls bestim-
mungswidrig ausgetreten sind. Hierzu gehören auch 
Mehrkosten für Abwasser.

Erstattet werden auch die Kosten für den Stromverlust 
aus Stromspeichern. 

A 13.2.11 Rückreisekosten aus dem Urlaub

Das sind zusätzliche Reisekosten, die dadurch entste-
hen, dass der Versicherungsnehmer oder eine mit ihm 
in häuslicher Gemeinschaft lebende Person wegen eines 
erheblichen Versicherungsfalls vorzeitig eine Urlaubs-
reise abbricht und an den Versicherungsort nach A 10.1 
reist. Hierzu zählen auch die Kosten für mitreisende Per-
sonen, die mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher 
Gemeinschaft leben.

Erheblich ist ein Versicherungsfall, wenn der Schaden 
einen Betrag in Höhe von 5.000 Euro voraussichtlich 
übersteigt. Weiterhin ist die Anwesenheit des Versiche-
rungsnehmers oder einer mit ihm in häuslicher Gemein-
schaft lebenden Person am Versicherungsort erforderlich.

Als Urlaubsreise gilt jede privat veranlasste Abwesen-
heit von vier Tagen bis zu einer Dauer von höchstens 
sechs Wochen.

Zusätzliche Reisekosten werden nur in angemessener 
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Höhe ersetzt. Dies richtet sich nach dem ursprünglich 
vorgesehenen Urlaubsreisemittel und der Dringlichkeit 
der Rückreise an den Versicherungsort.

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 2.000 
Euro begrenzt.

A 13.2.12 Schäden an Gefriergut

Versichert sind Schäden an Gefriergut, die dadurch ent-
stehen, dass eine Tiefkühlanlage durch eine Unterbre-
chung der öffentlichen Stromversorgung ausfällt.

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 2.500 
Euro begrenzt.

A13.2.13 Kosten für Telefonmissbrauch nach einem 
Einbruch

Das sind Telefonkosten, die dadurch entstehen, dass ein 
Täter in einer nach A 4.1 beschriebenen Weise in die ver-
sicherte Wohnung einbricht und ein dort vorhandenes 
Telefon verwendet.

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 500 Euro 
begrenzt.

A 13.2.14 Schlossänderungskosten infolge einfachen 
Diebstahls

Das sind Schlossänderungskosten der Wohnung des Ver-
sicherungsnehmers, wenn Schlüssel für Türen der Woh-
nung oder für dort befindliche Wertschutzschränke durch 
einfachen Diebstahl abhandengekommen sind. 

Maßgebend sind die tatsächlichen Kosten für das 
Ändern oder Ersetzen von Schlüsseln, Magnetkarten 
und dergleichen oder von Schlössern der Wohnung des 
Versicherungsnehmers. 

Der Versicherungsnehmer hat den Diebstahl unverzüg-
lich der zuständigen Polizeidienststelle anzuzeigen. Ver-
letzt der Versicherungsnehmer oder sein Repräsentant 
diese Obliegenheit gilt unter den Voraussetzungen nach 
Teil B3.3.1.2 und B3.3.3 Folgendes: Der Versicherer ist 
berechtigt zu kündigen. Außerdem kann er ganz oder 
teilweise leistungsfrei sein.

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 250 Euro 
begrenzt.

A 13.2.15 Kosten für die Beseitigung einer Verstopfung 
im Versicherungsfall

Das sind Kosten für die Beseitigung einer Verstopfung 
im Falle eines ersatzpflichtigen Leitungswasserschadens, 
der durch eine Verstopfung verursacht wurde, auch die 
Kosten für die Beseitigung der Verstopfung. Im Übrigen 
bleibt A 5.4 unberührt.

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 250 Euro 
begrenzt.

A 13.2.16 Sachverständigenkosten

Das sind die vom Versicherungsnehmer zu tragenden 
Kosten für das Sachverständigenverfahren, die der Versi-
cherer ersetzt, soweit der entschädigungspflichtige Scha-
den den Betrag von 5.000 Euro übersteigt. 

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 1.000 
Euro begrenzt.

A 13.2.17 Tierarztkosten nach einem Versicherungsfall

Das sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendi-
gen und tatsächlich angefallenen Kosten, die für einen 
Tierarzt infolge eines ersatzpflichtigen Schadens aufzu-
wenden sind und über eine Entschädigung nach A 14.1 
hinausgehen.

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Nutztiere 
oder exotische Tiere.

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 500 Euro 
begrenzt.

A 13.2.18 Umzugskosten nach einem Versicherungsfall

Das sind die nachweisbar anfallenden Umzugskosten, 
wenn der Versicherungsnehmer auf Grund eines Versi-
cherungsfalles umziehen muss, weil ein Totalschaden an 
der versicherten Wohnung eingetreten oder die versi-
cherte Wohnung auf Dauer unbewohnbar geworden ist.

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 5.000 
Euro begrenzt.

A 13.2.19 Datenrettungskosten in der Privatversiche-
rung (Cyberschutz)
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Das sind die infolge eines Versicherungsfalles am Versi-
cherungsort tatsächlich entstandenen, notwendigen Kos-
ten für die technische Wiederherstellung - und nicht der 
Wiederbeschaffung - von elektronisch gespeicherten, 
ausschließlich für die private Nutzung bestimmten Daten 
(maschinenlesbare Informationen) und Programme.

Voraussetzung ist, dass die Daten und Programme durch 
eine ersatzpflichtige Substanzbeschädigung an dem 
Datenträger, auf dem sie gespeichert waren, verloren 
gegangen oder beschädigt oder nicht mehr verfügbar 
sind. Ersetzt werden auch die Kosten einer versuchten 
technischen Wiederherstellung.  

Nicht ersetzt werden

a) derartige Wiederherstellungskosten für Daten 
und Programme, zu deren Nutzung der Versiche-
rungsnehmer nicht berechtigt ist (z. B. sogenann-
te Raubkopien); 

b) Programme und Daten, die der Versicherungsneh-
mer auf einem Rücksicherungs- oder Installations-
medium vorhält. 

Der Versicherer leistet keine Entschädigung für die Kos-
ten eines neuerlichen Lizenzerwerbs. 

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 2.000 
Euro begrenzt.

A 13.2.20 Mehrkosten durch Preissteigerungen

Das sind die infolge eines Versicherungsfalles notwen-
digen Kosten infolge Preissteigerungen zwischen dem 
Eintritt des Versicherungsfalles und der Wiederherstel-
lung. Veranlasst der Versicherungsnehmer nicht unver-
züglich die Wiederherstellung, sind die Mehrkosten nur 
im Umfang zu ersetzen, in dem sie auch bei unverzüg-
licher Wiederherstellung entstanden wären. 

A 13.2.21 Mehrkosten durch Technologiefortschritt

Das sind die infolge eines Versicherungsfalles tatsäch-
lich entstandenen Mehrkosten für die Wiederbeschaffung 
oder Wiederherstellung versicherter Sachen, wenn deren 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung in derselben 
Art und Güte infolge Technologiefortschritts nicht mög-
lich oder unwirtschaftlich ist. 

Maßgebend ist der Betrag, der für ein Ersatzstück auf-
zuwenden ist, das der vom Schaden betroffenen Art und 
Güte möglichst nahe kommt. 

A 14 Was ist der Versicherungswert und 
die Versicherungssumme? Was sind 
die Grundlagen der Anpassung der 
Versicherungssumme?

A 14.1 Versicherungswert

Der Versicherungswert bildet die Grundlage für die 
Berechnung der Entschädigung.

A 14.1.1 Versicherungswert ist der Neuwert. Das ist der 
Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen glei-
cher Art und Güte in neuwertigem Zustand 
wiederzubeschaffen.

A 14.1.2 Für Kunstgegenstände nach A 18.1.1.5 und 
Antiquitäten nach A 18.1.1.6 ist der Ver-
sicherungswert der Betrag, der aufzuwen-
den ist, um Sachen gleicher Art und Güte 
wiederzubeschaffen.

A 14.1.3 Sind Sachen für ihren Zweck in dem versi-
cherten Haushalt nicht mehr zu verwenden, 
ist der Versicherungswert der gemeine Wert. 
Das ist der Betrag, den der Versicherungsneh-
mer dafür bei einem Verkauf erzielen kann.

A 14.1.4 Ist die Entschädigung für Wertsachen auf 
bestimmte Beträge nach A 18.3 begrenzt, 
werden höchstens diese berücksichtigt.

A 14.2 Versicherungssumme

A 14.2.1 Die Versicherungssumme wird zwischen Ver-
sicherer und Versicherungsnehmer vereinbart. 
Sie soll dem Versicherungswert nach A 14.1 
entsprechen.

A 14.2.2 Die Versicherungssumme erhöht sich um einen 
Vorsorgebetrag von 10 Prozent.

A 14.3 Grundlagen der Anpassung von Versiche-
rungssumme und Beitrag

Es gelten folgende Grundlagen:
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A 14.3.1 Der Versicherer passt den Versicherungsschutz 
an die Entwicklung der Verbraucherpreise an. 
Er verändert hierzu die Versicherungssumme.

 Für die Anpassung wird der Index “Verbrauchs- 
und Gebrauchsgüter ohne Nahrungsmittel 
und ohne die normalerweise nicht in der Woh-
nung gelagerten Güter” verwendet. Dieser ist 
Bestandteil des Verbraucherpreisindexes für 
Deutschland (VPI). Maßgebend ist der jeweils 
für den Monat September vom Statistischen 
Bundesamt veröffentlichte Index.

 Die Versicherungssumme erhöht oder vermin-
dert sich entsprechend dem Prozentsatz, um 
den sich der Index im vergangenen Kalender-
jahr gegenüber dem davorliegenden Kalen-
derjahr verändert hat.

 Der Veränderungsprozentsatz wird nur bis zur 
ersten Stelle nach dem Komma berücksichtigt.

 Die neue Versicherungssumme verändert sich 
jeweils mit Beginn einer jeden Versicherungs-
periode. Sie wird auf den nächsten vollen Euro 
aufgerundet.

 Der Versicherer gibt dem Versicherungsneh-
mer die neue Versicherungssumme bekannt.

A 14.3.2 Aus der neuen Versicherungssumme ergibt 
sich ein neuer Beitrag.

A 14.3.3 Der Versicherungsnehmer kann der Anpas-
sung der Versicherungssumme durch Erklä-
rung in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder 
Brief) widersprechen. Dies muss innerhalb 
eines Monats geschehen, nachdem ihm die 
Mitteilung über die neue Versicherungs-
summe zugegangen ist. Um die Frist zu wah-
ren, genügt es, den Widerspruch rechtzeitig 
abzusenden. Damit wird die Anpassung nicht 
wirksam.

A 15 Was sind die Grundlagen der Berechnung 
und Anpassung des Beitrags?

A 16 Was gilt bei einem Wohnungswechsel?

A 16.1 Umzug in eine neue Wohnung

Wechselt der Versicherungsnehmer die Wohnung, geht 
der Versicherungsschutz auf die neue Wohnung über. 
Während des Wohnungswechsels besteht in beiden Woh-
nungen Versicherungsschutz. Der Versicherungsschutz in 
der bisherigen Wohnung erlischt spätestens zwei Monate 
nach Umzugsbeginn. Der Umzug beginnt mit dem Zeit-
punkt, in dem erstmals versicherte Sachen dauerhaft in 
die neue Wohnung gebracht werden.

A 16.2 Mehrere Wohnungen

Bewohnt der Versicherungsnehmer neben der neuen 
weiterhin seine bisherige Wohnung (Doppelwohnsitz), 
geht der Versicherungsschutz nicht über. Für eine Über-
gangszeit von zwei Monaten besteht Versicherungsschutz 
in beiden Wohnungen.

A 16.3 Umzug ins Ausland

Liegt die neue Wohnung nicht innerhalb der Bundesre-
publik Deutschland, geht der Versicherungsschutz nicht 
auf die neue Wohnung über. Der Versicherungsschutz in 
der bisherigen Wohnung erlischt spätestens zwei Monate 
nach Umzugsbeginn.

A 16.4 Anzeige der neuen Wohnung

A 16.4.1 Ein Wohnungswechsel muss dem Versicherer 
spätestens bei Umzugsbeginn angezeigt wer-
den. Dabei ist die neue Wohnfläche in Qua-
dratmetern anzugeben.

A 16.4.2 Waren für die bisherige Wohnung besondere 
Sicherungen vereinbart, ist dem Versicherer 
mitzuteilen, ob auch in der neuen Wohnung 
entsprechende Sicherungen vorhanden sind. 
Die Anzeige muss in Textform (z. B. E-Mail, 
Telefax oder Brief) erfolgen.

A 16.4.3 Verändert sich nach dem Wohnungswechsel 
die Wohnfläche oder der Wert des Hausrats, 
kann das zu Unterversicherung führen, wenn 
der Versicherungsschutz nicht angepasst wird.

A 16.5 Festlegung des neuen Beitrags, Kündi-
gungsrecht

A 16.5.1 Mit Umzugsbeginn gelten die Tarifbestimmun-
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gen des Versicherers, die am Ort der neuen 
Wohnung gültig sind.

A 16.5.2 Wenn sich der Beitrag aufgrund veränderter 
Beitragssätze erhöht, kann der Versicherungs-
nehmer den Vertrag kündigen. Dies gilt auch, 
wenn die Selbstbeteiligung erhöht wird.

 Kündigt der Versicherungsnehmer, muss er 
das in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder 
Brief) tun. Dafür hat er einen Monat nach 
Zugang der Mitteilung über die Erhöhung 
Zeit. Maßgeblich für die Wahrung der Frist 
ist der Zugang beim Versicherer. Die Kündi-
gung wird einen Monat, nachdem sie dem 
Versicherer zugegangen ist, wirksam.

A 16.5.3 Dem Versicherer steht im Fall einer Kündigung 
der Beitrag nur in bisheriger Höhe und zeit-
anteilig bis zur Wirksamkeit der Kündigung 
zu.

A 16.6 Aufgabe einer gemeinsamen Ehewoh-
nung

Im Fall einer Trennung von Ehegatten gilt Folgendes:

A 16.6.1 Zieht der Versicherungsnehmer aus der 
gemeinsamen Ehewohnung aus und bleibt 
der Ehegatte dort zurück, gelten als Versi-
cherungsort beide Wohnungen:

 Die bisherige Ehewohnung und die neue Woh-
nung des Versicherungsnehmers. Dies gilt so 
lange, bis der Versicherungsvertrag geän-
dert wird, längstens bis zum Ablauf von drei 
Monaten nach der auf den Auszug folgenden 
Beitragsfälligkeit. Danach besteht Versiche-
rungsschutz nur noch in der neuen Wohnung 
des Versicherungsnehmers.

A 16.6.2 Wenn beide Ehegatten Versicherungsnehmer 
sind und einer von ihnen aus der Ehewoh-
nung auszieht, sind Versicherungsort eben-
falls beide Wohnungen:

 Die bisherige Ehewohnung und die neue Woh-
nung des ausziehenden Ehegatten. Dies gilt 
so lange, bis der Versicherungsvertrag geän-
dert wird, längstens bis zum Ablauf von drei 

Monaten nach der auf den Auszug folgenden 
Beitragsfälligkeit. Danach erlischt der Versi-
cherungsschutz für die neue Wohnung.

A 16.6.3 Wenn beide Ehegatten Versicherungsneh-
mer sind und beide in neue Wohnungen zie-
hen, gilt A 16.6.2 entsprechend. Nach Ablauf 
der Frist von drei Monaten nach der auf den 
Auszug folgenden Beitragsfälligkeit erlischt 
der Versicherungsschutz für beide neuen 
Wohnungen.

A 16.7 Lebensgemeinschaften, Lebenspartner-
schaften

A 16.6 gilt auch für eheähnliche Lebensgemein-
schaften und Lebenspartnerschaften, 
sofern beide Partner am Versicherungsort 
gemeldet sind.

A 17 Wie wird die Entschädigung ermittelt? Was 
gilt bei einer Unterversicherung?

A 17.1 Der Versicherer ersetzt

A 17.1.1 bei zerstörten oder abhandengekommenen 
Sachen den Versicherungswert nach A 14.1 
zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls. Der 
erzielbare Verkaufspreis von Resten wird bei 
der Entschädigungsberechnung angerechnet.

A 17.1.2 bei beschädigten Sachen die erforderlichen 
Reparaturkosten zum Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalls. Der Versicherer ersetzt außerdem 
eine Wertminderung, die durch die Repara-
tur nicht ausgeglichen wird. Ersetzt wird aber 
höchstens der Versicherungswert nach A 14.1 
zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls. Der 
erzielbare Verkaufspreis von Resten wird bei 
der Entschädigungsberechnung angerechnet.

A 17.1.3 bei beschädigten Sachen, deren Gebrauchs-
fähigkeit nicht beeinträchtigt ist (Schönheits-
schaden), einen Betrag der dem Minderwert 
entspricht. Das setzt voraus, dass dem Versi-
cherungsnehmer eine Nutzung dieser Sache 
ohne Reparatur zumutbar ist.
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A 17.2 Mehrwertsteuer

Die Mehrwertsteuer wird nur ersetzt, wenn und soweit sie 
anlässlich der Wiederherstellung oder Wiederbeschaf-
fung tatsächlich angefallen ist.

Sie wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer 
zum Vorsteuerabzug berechtigt ist.

A 17.3 Gesamtentschädigung, Kosten auf Wei-
sung des Versicherers

Die Gesamtentschädigung für versicherte Sachen ein-
schließlich versicherter Kosten ist je Versicherungsfall auf 
die zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls geltende Ver-
sicherungssumme einschließlich Vorsorgebetrag nach 
A 14.2.2 begrenzt.

Schadenabwendungs- und Schadenminderungskosten, 
die auf Weisung des Versicherers entstanden sind, wer-
den unbegrenzt ersetzt.

Wird die vereinbarte Versicherungssumme einschließ-
lich Vorsorgebetrag für die Entschädigung versicherter 
Sachen bereits vollständig ausgeschöpft, gilt Folgendes:

Versicherte Kosten nach A 13 werden darüber hinaus bis 
zu 10 Prozent der Versicherungssumme nach A 14.2.1 
bis A 14.2.2 ersetzt.

A 17.4 Feststellung und Berechnung einer Unter-
versicherung

Ist die Versicherungssumme zum Zeitpunkt des Versi-
cherungsfalls niedriger als der Versicherungswert nach 
A 14.1, besteht eine Unterversicherung. In diesem Fall 
kann die Entschädigung nach A 17.1 in dem Verhältnis 
von Versicherungssumme zum Versicherungswert gekürzt 
werden. Es gilt folgende Berechnungsformel:

Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Ver-
sicherungssumme dividiert durch den Versicherungswert.

Die Erstattung von versicherten Kosten nach A 13 wird 
nach der gleichen Berechnungsformel in dem Verhältnis 
von Versicherungssumme zum Versicherungswert gekürzt. 
Das schließt auch Schadenabwendungs-, Schadenmin-
derungs- und Schadenermittlungskosten ein.

A 17.5 Kosten

Versicherte Kosten nach A 13 werden ersetzt, wenn sie 
nachweislich tatsächlich angefallen sind. Dabei wer-
den die jeweils vereinbarten Entschädigungsgrenzen 
berücksichtigt.

A 18 Was sind Wertsachen? Was sind 
Wertschutzschränke? Welche 
Entschädigungsgrenzen gelten für 
Wertsachen?

A 18.1 Wertsachen

A 18.1.1 Versicherte Wertsachen nach A 8.2 sind:

A 18.1.1.1 Bargeld sowie auf Karten oder sonstige Daten-
träger geladene Geldbeträge;

A 18.1.1.2 Urkunden einschließlich Sparbücher und sons-
tige Wertpapiere;

A 18.1.1.3 Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmar-
ken, Münzen, Medaillen sowie alle Sachen 
aus Gold oder Platin;

A 18.1.1.4 Pelze, handgeknüpfte Teppiche, Gobelins und 
Kunstgegenstände sowie nicht in A 18.1.1.3 
genannte Sachen aus Silber;

A 18.1.1.5 Antiquitäten, die über 100 Jahre alt sind, mit 
Ausnahme von Möbelstücken.

A 18.2 Wertschutzschränke

A 18.2.1 Wertschutzschränke sind Sicherheitsbehält-
nisse, die durch die VdS Schadenverhütung 
GmbH anerkannt sind.

A 18.2.2 Zusätzlich gilt:

 Freistehende Wertschutzschränke müssen ein 
Mindestgewicht von 200 kg aufweisen. Bei 
geringerem Gewicht müssen sie nach den 
Herstellervorschriften fachmännisch verankert 
oder in der Wand oder im Fußboden bündig 
eingelassen sein.
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A 18.3 Entschädigungsgrenzen

A 18.3.1 Wertsachen werden je Versicherungsfall bis 
40 Prozent der Versicherungssumme entschä-
digt, sofern nichts anderes vereinbart ist.

A 18.3.2 Für Wertsachen außerhalb eines verschlosse-
nen Wertschutzschranks nach A 18.2 gelten 
folgende Entschädigungsgrenzen je Versiche-
rungsfall, höchstens jedoch der jeweils ver-
einbarte Betrag:

A 18.3.2.1 2.000 Euro der Versicherungssumme insge-
samt für Bargeld und auf Karten oder sons-
tige Datenträger geladene Geldbeträge mit 
Ausnahme von Münzen, deren Versiche-
rungswert den Nennbetrag übersteigt;

A 18.3.2.2 15.000 Euro der Versicherungssumme ins-
gesamt für Urkunden einschließlich Sparbü-
cher und sonstige Wertpapiere;

A 18.3.2.3 30.000 Euro der Versicherungssumme ins-
gesamt für Schmucksachen, Edelsteine, Per-
len, Briefmarken, Münzen, Medaillen sowie 
alle Sachen aus Gold oder Platin.

A 19 Welche Regeln gelten für das 
Sachverständigenverfahren?

A 19.1 Feststellung der Schadenhöhe

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versi-
cherungsfalls verlangen, dass die Höhe des Schadens 
in einem Sachverständigenverfahren festgestellt wird.

Ein solches Sachverständigenverfahren können der Ver-
sicherer und der Versicherungsnehmer auch gemein-
sam vereinbaren.

A 19.2 Weitere Feststellungen

Der Versicherungsnehmer und der Versicherer können 
vereinbaren, das Sachverständigen- verfahren auf wei-
tere Feststellungen zum Versicherungsfall auszudehnen.

A 19.3 Verfahren vor der Feststellung

Für das Sachverständigenverfahren gilt:

A 19.3.1 Jede Partei hat in Textform (z. B. E-Mail, Tele-
fax oder Brief) einen Sachverständigen zu 
benennen. Eine Partei, die ihren Sachverstän-
digen benannt hat, kann die andere Partei 
in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) 
auffordern, den zweiten Sachverständigen 
zu benennen. Dabei muss sie den von ihr 
benannten Sachverständigen angeben. Der 
zweite Sachverständige muss innerhalb von 
zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung 
benannt werden. Wenn das nicht geschieht, 
kann die auffordernde Partei den Sachver-
ständigen durch das für den Schadenort 
zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In 
seiner Aufforderung muss der Versicherer 
den Versicherungsnehmer auf diese Folge 
hinweisen.

A 19.3.2 Der Versicherer darf folgende Personen nicht 
als Sachverständigen benennen:

A 19.3.2.1 Mitbewerber des Versicherungsnehmers,

A 19.3.2.2 Personen, die mit dem Versicherungsnehmer 
in dauernder Geschäftsverbindung stehen,

A 19.3.2.3 Personen, die bei Mitbewerbern oder 
Geschäftspartnern des Versicherungsneh-
mers angestellt sind oder mit ihnen in einem 
ähnlichen Verhältnis stehen.

A 19.3.3 Beide Sachverständige benennen in Textform 
(z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) vor Beginn 
ihrer Feststellungen einen dritten Sachver-
ständigen als Obmann. Die Regelung nach 
A 19.3.2 gilt auch für seine Benennung. 
Wenn sich die Sachverständigen nicht eini-
gen, wird der Obmann durch das für den 
Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt. 
Dies geschieht auf Antrag einer der beiden 
Parteien.

A 19.4 Feststellung

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen 
enthalten:

A 19.4.1 ein Verzeichnis der abhanden gekomme-
nen, der zerstörten und der beschädigten 
versicherten Sachen mit den dazugehöri-
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gen Versicherungswerten zum Zeitpunkt des 
Versicherungsfalls,

A 19.4.2 d ie  W iederher s te l lungs-  und 
Wiederbeschaffungskosten,

A 19.4.3 die Restwerte der vom Schaden betroffenen 
Sachen,

A 19.4.4 die versicherten Kosten.

Wenn kein Unterversicherungsverzicht gegeben ist, muss 
zudem der Versicherungswert der nicht vom Schaden 
betroffenen versicherten Sachen zum Zeitpunkt des Ver-
sicherungsfalls enthalten sein.

A 19.5 Verfahren nach der Feststellung

Jeder Sachverständige übermittelt seine Feststellungen 
beiden Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellun-
gen der Sachverständigen voneinander ab, übergibt der 
Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser ent-
scheidet über die darin streitig gebliebenen Punkte. Die 
Feststellungen der Sachverständigen bilden dabei die 
Grenzen für den Entscheidungsspielraum des Obmanns. 
Seine Entscheidung übermittelt der Obmann beiden Par-
teien gleichzeitig.

Die Feststellungen der Sachverständigen bzw. des 
Obmanns sind für die Vertragsparteien verbindlich. 
Sie sind unverbindlich, wenn nachgewiesen wird, dass 
sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich 
abweichen.

Aufgrund von verbindlichen Feststellungen berechnet der 
Versicherer die Entschädigung. Wenn die Feststellungen 
unverbindlich sind, trifft das Gericht eine verbindliche 
Feststellung. Dies gilt auch, wenn die Sachverständigen 
die Feststellung nicht treffen können oder wollen oder 
sie verzögern.

A 19.6 Kosten

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Par-
tei die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des 
Obmanns tragen beide Parteien je zur Hälfte.

A 19.7 Obliegenheiten

Durch das Sachverständigenverfahren werden die Oblie-
genheiten des Versicherungsnehmers nicht berührt.

A 20 Wann wird die Entschädigung gezahlt und 
wie wird sie verzinst?

A 20.1 Fälligkeit der Entschädigung

Die Entschädigung wird fällig, wenn der Versicherer den 
Anspruch dem Grund und der Höhe nach abschließend 
festgestellt hat.

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Mel-
dung des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung 
beanspruchen, der voraussichtlich mindestens zu zah-
len ist.

A 20.2 Verzinsung

Für die Verzinsung gelten folgende Regelungen, soweit 
nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine weiterge-
hende Zinspflicht besteht:

A 20.2.1 Entschädigung

Sie ist ab dem Tag der Schadenmeldung zu verzinsen. 
Dies gilt nicht, soweit die Entschädigung innerhalb eines 
Monats geleistet wurde.

A 20.2.2 Zinssatz

Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt(e) unter dem jeweili-
gen Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetzbuchs (§ 247 
BGB), mindestens aber bei 4 Prozent und höchstens bei 
6Prozent Zinsen pro Jahr.

Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung 
fällig.

A 20.3 Hemmung

Bei der Berechnung der Fristen nach A 20.1 und A 20.2.1 
gilt: Nicht zu berücksichtigen ist der Zeitraum, für den 
wegen Verschuldens des Versicherungsnehmers die Ent-
schädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden 
kann.

A 20.4 Aufschiebung der Zahlung

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

A 20.4.1 Zweifel an der Empfangsberechtigung des 
Versicherungsnehmers bestehen;
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A 20.4.2 ein behördliches oder strafgerichtliches Ver-
fahren gegen den Versicherungsnehmer oder 
seinen Repräsentanten aus Anlass dieses Ver-
sicherungsfalls noch läuft.

A 21 Welche vertraglich vereinbarten 
Sicherheitsvorschriften (zusätzliche 
Obliegenheiten) hat der 
Versicherungsnehmer vor dem 
Versicherungsfall zu erfüllen?

A 21.1 Sicherheitsvorschriften in der kalten Jah-
reszeit

Zusätzliche Obliegenheiten (Sicherheitsvorschriften in 
der kalten Jahreszeit) sind nicht vereinbart.

A 22 Welche besondere Obliegenheit hat 
der Versicherungsnehmer nach dem 
Versicherungsfall zu erfüllen?

A 22.1 Besondere Obliegenheit bei Verlust von 
Wertpapieren und Urkunden

Der Versicherungsnehmer hat bei zerstörten oder abhan-
den gekommenen Wertpapieren und sonstigen Urkun-
den etwaige Rechte zu wahren.

Zum Beispiel muss er für aufgebotsfähige Wertpapiere 
und Urkunden unverzüglich das Aufgebotsverfahren ein-
leiten. Ebenso muss er Sparbücher sowie andere sperr-
fähige Urkunden unverzüglich sperren lassen.

A 22.2 Folgen der Obliegenheitsverletzung

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, 
gilt unter den Voraussetzungen nach Teil B3.3.3 Fol-
gendes: Der Versicherer kann ganz oder teilweise leis-
tungsfrei sein.

A 23  Welche besonderen Umstände erhöhen 
die Gefahr?

A 23.1 Anzeigepflichtige Gefahrerhöhung

Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung nach Teil B3.2 
kann insbesondere in den folgenden Fällen vorliegen:

A 23.1.1 Es ändert sich ein Umstand, nach dem der 
Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat.

A 23.1.2 Anlässlich eines Wohnungswechsels nach A 
16 ändert sich ein Umstand, nach dem im 
Antrag gefragt worden ist.

A 23.1.3 Die ansonsten ständig bewohnte Wohnung 
bleibt länger als 90 Tage oder über eine für 
den Einzelfall vereinbarte längere Frist hin-
aus unbewohnt.

 Sie ist zudem auch nicht beaufsichtigt oder 
in geeigneter Weise gesichert. Beaufsichtigt 
ist eine Wohnung z. B. dann, wenn sich wäh-
rend der Nacht eine dazu berechtigte volljäh-
rige Person darin aufhält.

A 23.1.4 Vereinbarte Sicherungen wurden beseitigt, 
vermindert oder sind in nicht gebrauchs-
fähigem Zustand. Das gilt auch bei einem 
Wohnungswechsel.

Keiner Anzeigepflicht bedarf es bei

A 23.1.5 Aufstellung eines Gerüstes am Versicherungs-
ort, obwohl sich daraus eine Gefahrerhöhung 
gemäß B 3.2 ergeben kann.

 Während der Zeit der Gerüststellung ist 
der Versicherungsnehmer verpflichtet, bei 
Abwesenheit aus der Wohnung, in der sich 
versicherte Sachen befinden, alle Fenster, Bal-
kontüren und dergleichen zu verschließen und 
alle Sicherungen zu tätigen.

 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Oblie-
genheit, so kann der Versicherer gemäß B 
3.2.3 zur Kündigung berechtigt oder auch 
ganz oder teilweise leistungsfrei sein. Ist 
mit der Verletzung dieser Obliegenheit eine 
Gefahrerhöhung verbunden, so gilt außer-
dem B 3.2.3.2. 

A 23.2 Folgen einer Gefahrerhöhung

Die Folgen einer Gefahrerhöhung sind in Teil B3.2.3 bis 
B3.2.5 geregelt.
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A 24 Was gilt für wiederherbeigeschaffte 
Sachen?

A 24.1 Anzeigepflicht

Erlangt der Versicherer oder der Versicherungsnehmer 
Kenntnis über den Verbleib abhandengekommener 
Sachen, hat er dies dem Vertragspartner unverzüglich 
anzuzeigen.

Die Anzeige muss in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder 
Brief) erfolgen.

A 24.2 Entschädigung

Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhan-
dengekommenen Sache wiedererhalten, so gilt für die 
Entschädigung dieser Sache:

A 24.2.1 Vor Zahlung der abschließenden 
Entschädigung

Der Versicherungsnehmer behält den Anspruch auf 
die Entschädigung. 
Das setzt voraus, dass er dem Versicherer die Sache 
innerhalb von zwei Wochen zur Verfügung stellt.

Andernfalls ist eine zwischenzeitlich geleistete Entschä-
digung für diese Sache zurückzuzahlen. Das gilt auch 
für eine anteilig geleistete Entschädigung.

A 24.2.2 Nach Zahlung der abschließenden 
Entschädigung

Der Versicherungsnehmer kann innerhalb von zwei 
Wochen nach Empfang einer Aufforderung des Ver-
sicherers wählen, die Entschädigung zurückzuzahlen 
und die Sache zu behalten. Andernfalls gelten folgende 
Regelungen:

A 24.2.2.1 Bei Entschädigung der Sache in voller Höhe 
des Versicherungswerts kann er dem Versi-
cherer die Sache zur Verfügung stellen. Die-
ses Wahlrecht muss er innerhalb von zwei 
Wochen nach Empfang der Aufforderung des 
Versicherers ausüben. Tut der Versicherungs-
nehmer das nicht, geht das Wahlrecht auf den 
Versicherer über.

A 24.2.2.2 Bei Entschädigung der Sache in bedingungs-
gemäß anteiliger Höhe des Versicherungs-
werts muss er sie im Einvernehmen mit dem 
Versicherer öffentlich meistbietend verkaufen 
lassen.

 Der Versicherer erhält von dem Erlös abzüg-
lich der Verkaufskosten höchstens den Anteil, 
den er bereits für die Sache entschädigt hat.

A 24.3 Beschädigte Sachen

Behält der Versicherungsnehmer wiederherbeigeschaffte 
Sachen und sind diese beschädigt worden, kann er auch 
die bedingungsgemäße Entschädigung in Höhe der 
Reparaturkosten verlangen oder behalten.

A 24.4 Mögliche Rückerlangung

Ist es dem Versicherungsnehmer möglich, den Besitz 
einer abhandengekommenen Sache zurück zu erlangen, 
ohne dass er davon Gebrauch macht, gilt die Sache als 
zurückerhalten.

A 24.5 Übertragung der Rechte

Muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurück-
erlangte Sachen zur Verfügung stellen, gilt:

Er hat dem Versicherer den Besitz, das Eigentum und 
alle sonstigen Rechte zu übertragen, die ihm an diesen 
Sachen zustehen.

A 24.6 Rückabwicklung bei kraftlos erklärten 
Wertpapieren

Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraft-
los erklärt worden, hat der Versicherungsnehmer die 
gleichen Rechte und Pflichten wie bei Zurückerlangung 
des Wertpapiers.

Er kann die Entschädigung jedoch behalten, soweit ihm 
bei der Rückabwicklung durch Verzögerung fälliger Leis-
tungen aus den Wertpapieren ein Zinsverlust entstan-
den ist.
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A 25  Welche Leistungserweiterungen sind 
mitversichert?

Zusätzlich versichert sind

A 25.1 Innovationsgarantie/ zukünftige Bedin-
gungsverbesserung

Sind die diesem Hausratversicherungsvertrag zugrun-
deliegenden Bedingungen im zum Schadenzeitpunkt 
gültigen Tarif ausschließlich zum Vorteil des Versiche-
rungsnehmers und ohne Mehrbeitrag geändert worden, 
so gelten diese verbesserten Bedingungen mit sofortiger 
Wirkung auch für diesen Vertrag. 

A 25.2 Leistungsgarantie gegenüber den GDV-
Musterbedingungen 

Der Versicherer garantiert, dass die dieser Hausratversi-
cherung zugrundeliegenden Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen für die Hausratversicherung ausschließlich 
zum Vorteil der Versicherungsnehmer von den durch den 
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft 
(GDV) empfohlenen Bedingungen gemäß VHB 2016 
Stand 30.11.2018 abweicht. 

A 25.3 Sicherheitsvorschriften 

Für die Zeit, in der sich niemand in der Wohnung aufhält, 
sind alle Schließvorrichtungen und vereinbarten Sicherun-
gen zu betätigen und die vereinbarten Einbruchmeldean-
lagen einzuschalten. Dies gilt nicht, wenn die Wohnung 
nur für sehr kurze Zeit verlassen wird (z. B. Gang zum 
Briefkasten oder Mülleimer). Alle Schließvorrichtungen, 
vereinbarten Sicherungen und vereinbarten Einbruch-
meldeanlagen sind in gebrauchsfähigem Zustand zu 
erhalten; Störungen, Mängel und Schäden sind unver-
züglich zu beseitigen.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, 
so kann der Versicherer gemäß B 3.2.3 zur Kündigung 
berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei 
sein.

A 25.4 Kein Abzug wegen Unterversicherung
- sofern gemäß Versicherungsschein vereinbart -

Der Versicherer nimmt gemäß A 17.4 kein Abzug vor, 
solange nicht ein weiterer Hausratversicherungsvertrag 
desselben Versicherungsnehmers für denselben Versi-

cherungsort ohne Vereinbarung besteht. Versicherungs-
nehmer und Versicherer können unter Einhaltung einer 
Frist von drei Monaten zum Ende des laufenden Versi-
cherungsjahres durch Erklärung in Textform verlangen, 
dass diese Bestimmungen mit Beginn des nächsten Ver-
sicherungsjahres entfallen. Macht der Versicherer von 
diesem Recht Gebrauch, so kann der Versicherungsneh-
mer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang 
der Erklärung des Versicherers zum Ende des laufenden 
Versicherungsjahres kündigen. 

Wechselt der Versicherungsnehmer die Wohnung, geht 
ein bisher vereinbarter Unterversicherungsverzicht auf 
die neue Wohnung über. Sind die Voraussetzungen für 
die Vereinbarung eines Unterversicherungsverzichts 
für die neue Wohnung nicht mehr erfüllt (z.B. bei einer 
Vergrößerung der Wohnfläche), gilt der Unterversiche-
rungsverzicht bis zur Anpassung des Vertrages an die 
Voraussetzung, längstens jedoch bis zu zwei Monaten 
nach Umzugsbeginn. 

A 25.5 Führung

Der führende Versicherer ist bevollmächtigt, Anzeigen 
und Willenserklärungen des Versicherungsnehmers für 
alle beteiligten Versicherer entgegenzunehmen. 

A 25.6 Prozessführung 

Soweit die vertraglichen Grundlagen für die beteiligten 
Versicherer die gleichen sind, ist folgen-des vereinbart: 
Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfällen aus die-
sem Vertrag seine Ansprüche nur gegen den führenden 
Versicherer und nur wegen dessen Anteil gerichtlich gel-
tend machen. Die beteiligten Versicherer erkennen die 
gegen den führenden Versicherer rechtskräftig gewor-
dene Entscheidung sowie die von diesem mit dem Versi-
cherungsnehmer nach Rechtshängigkeit geschlossenen 
Vergleiche als auch für sich verbindlich an. 

Falls der Anteil des führenden Versicherers den für 
die Zulässigkeit der Berufung notwendigen Wert des 
Beschwerdegegenstandes oder im Falle der Revision 
den Wert der mit der Revision geltend zu machenden 
Beschwerde nicht erreicht, ist der Versicherungsnehmer 
berechtigt und auf Verlangen des führenden oder eines 
mitbeteiligten Versicherers verpflichtet, die Klage auf 
einen zweiten, erforderlichenfalls auf weitere Versiche-
rer auszudehnen, bis diese Summe erreicht ist. 
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Wird diesem Verlangen nicht entsprochen, so gilt der 
zweite Absatz nicht. 

A 25.7 Makler 

Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler ist 
bevollmächtigt, Anzeigen und Willenserklärungen des 
Versicherungsnehmers entgegenzunehmen. Er ist durch 
den Maklervertrag verpflichtet, diese unverzüglich an den 
Versicherer weiterzuleiten.

A 25.8 Hausrat außerhalb der ständigen 
Wohnung
- sofern gemäß Versicherungsschein vereinbart- 

Abweichend von A 10 sind nicht versichert:

In Wochenend-, Ferien-, Land-, Jagd-, Garten- und Wein-
berghäusern sowie in sonstigen nicht ständig bewohn-
ten Gebäuden:

a) Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge, 
Urkunden einschließlich Sparbücher und sonsti-
ge Wertpapiere;

b) Schmucksachen, Edelsteine, Perlen;
c) Briefmarken/-sammlungen, Telefonkartensamm-

lungen, Münzen und Medaillen sowie alle Sachen 
aus Gold, Silber oder Platin;

d) Pelze;
e) handgeknüpfte Teppiche und Gobelins;
f) Kunstgegenstände (z.B. Gemälde, Collagen, Zeich-

nungen, Grafiken und Plastiken);
g) Schusswaffen;
h) Foto-, Film- und sonstige optische Apparate sowie 

deren Zubehör;
i) Mobiltelefone;
j) Computer, deren Zubehör sowie Software;
k) ferner sonstige Sachen, die über 100 Jahre alt 

sind (Antiquitäten), jedoch mit Ausnahme von 
Möbelstücken.

In Zweitwohnungen in ständig bewohnten Gebäuden:

a) Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge, 
Urkunden einschließlich Sparbücher und sonsti-
ge Wertpapiere;

b) Schmucksachen, Edelsteine, Perlen;
c) Briefmarken/-sammlungen, Telefonkartensamm-

lungen, Münzen und Medaillen sowie alle Sachen 

aus Gold, Silber oder Platin;
d) Pelze;
e) handgeknüpfte Teppiche und Gobelins;
f) Mobiltelefone.

A 26 Was kann zusätzlich versichert werden?

A 26.1 Glasbruchversicherung 
-sofern gemäß Versicherungsschein vereinbart- 

Versicherungsfall 
Entschädigt werden versicherte Sachen, die durch Bruch 
(Zerbrechen) zerstört oder beschädigt werden. Die Ver-
sicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen nicht auf Schäden durch Krieg, kriegsähnliche 
Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion, Aufstand, 
innere Unruhen oder Kernenergie. 

Versicherte Sachen 
Versichert sind

a) fertig eingesetzte oder montierte Scheiben, Plat-
ten und Spiegel aus Glas. 

b) Glaskeramik-Kochflächen (ohne Teile der Elektrik) 
c) Aquarien/Terrarien bis 1.000 Liter 

Versichert sind bis jeweils 1.000 Euro je Versicherungsfall: 

a) künstlerisch bearbeitete Glasscheiben, -platten 
und -spiegel. 

b) Scheiben und Platten aus Kunststoff. 
c) Platten aus Glaskeramik. 
d) Glasbausteine und Profilbaugläser. 
e) Lichtkuppeln aus Glas oder Kunststoff. 

Nicht versicherte Sachen 
Nicht versichert sind

a) optische Gläser, Hohlgläser, Geschirr, Beleuch-
tungskörper und Handspiegel; 

b) Photovoltaik-/Solaranlagen und –module;
c) Sachen, die bereits bei Antragstellung beschä-

digt sind; 
d) Scheiben und Platten aus Glas oder Kunststoff, die 

Bestandteil elektronischer Daten-, Ton-, Bildwieder-
gabe- und Kommunikationsgeräte sind (z. B. Bild-
schirme von Fernsehgeräten, Computer-Displays); 

e) Glasfußböden;
f) Gewächshäuser und Schwimmbadabdeckungen. 
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Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen Schäden durch 

a) Schrammen, Absplitterungen, Muschelbildungen 
und Ähnliches an Oberflächen und Kanten von 
Verglasungen; 

b) Undichtwerden der Randverbindungen an 
Mehrscheiben-Isolierverglasungen. 

Versicherte Kosten 
Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles not-
wendigen und tatsächlich angefallenen Kosten für 

a) das vorläufige Verschließen von Öffnungen (Not-
verschalungen, Notverglasungen);

b) Entsorgung (Entsorgungskosten). 

Ersetzt werden, soweit nichts anderes vereinbart ist, zer-
störte Sachen durch Liefern und Montieren von Sachen 
oder Sachteilen gleicher Art und Güte (Naturalersatz). 

Versicherungsort 
Versicherungsort sind die in dem Versicherungsschein 
bezeichneten Gebäude oder Räume von Gebäuden. 

Soweit Versicherungsschutz für bewegliche Sachen 
vereinbart ist, besteht dieser nur innerhalb des 
Versicherungsortes.
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Allgemeine 

Versicherungsbedingungen

Teil B

B1 Beginn des Versicherungsschutzes, 
Beitragszahlung

B1.1 Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versiche-
rungsschein angegebenen Zeitpunkt. Dies gilt vorbehalt-
lich der Regelungen über die Folgen verspäteter Zahlung 
oder Nichtzahlung des Erst- oder Einmalbeitrags.

B1.2 Beitragszahlung, Versicherungsperiode 

B1.2.1 Beitragszahlung

Je nach Vereinbarung werden die Beiträge entweder 
durch laufende Zahlungen monatlich, vierteljährlich, 
halbjährlich, jährlich oder als Einmalbeitrag im Voraus 
gezahlt.

B1.2.2 Versicherungsperiode

Die Versicherungsperiode beträgt ein Jahr. Das gilt auch, 
wenn die vereinbarte Vertragsdauer länger als ein Jahr 
ist. Ist die vereinbarte Vertragsdauer kürzer als ein Jahr, 
so entspricht die Versicherungsperiode der Vertragsdauer.

B1.3 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags, Fol-
gen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung

B1.3.1 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags

Der erste oder einmalige Beitrag ist unverzüglich nach 
dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungs-
schein angegebenen Versicherungsbeginns zu zah-
len. Dies gilt unabhängig von dem Bestehen eines 
Widerrufrechts.

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns 
vor Vertragsschluss, ist der erste oder einmalige Beitrag 
unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach 
dem in Absatz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt 
der Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung ver-
anlasst ist.

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Ver-
sicherungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen 
ab, ist der erste oder einmalige Beitrag frühestens einen 
Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.
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B1.3.2 Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zah-

lungsverzug

Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht rechtzeitig 
nach B1.3.1 gezahlt, so kann der Versicherer vom Vertrag 
zurücktreten, solange die Zahlung nicht veranlasst ist.

Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungs-
nehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

B1.3.3 Leistungsfreiheit des Versicherers

Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einma-
ligen Beitrag nicht rechtzeitig nach B1.3.1 zahlt, so ist der 
Versicherer für einen vor Zahlung des

Beitrags eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leis-
tung verpflichtet. Voraussetzung ist, dass er den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform (z. 
B. E-Mail, Telefax oder Brief) oder durch einen auffälli-
gen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge 
der Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht hat.

Die Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn der Versicherungs-
nehmer die Nichtzahlung zu vertreten hat.

B1.4 Folgebeitrag

B1.4.1 Fälligkeit

Ein Folgebeitrag wird entsprechend der vereinbarten 
Zahlungsweise jeweils zu Monats-, Vierteljahres-, Halb-
jahres- oder Jahresbeginn oder zu einem anderen ver-
einbarten Zeitpunkt fällig.

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zur Fälligkeit 
veranlasst wird.

B1.4.2 Verzug und Schadensersatz

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der 
Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug. Dies 
gilt nur, wenn er die verspätete Zahlung zu vertreten hat.

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Fol-
gebeitrags in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz 
des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu 
verlangen.

B1.4.3 Mahnung

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der 
Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kosten 
in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zur Zahlung 
auffordern und eine Zahlungsfrist bestimmen (Mah-
nung). Die Zahlungsfrist muss mindestens zwei Wochen 
ab Zugang der Zahlungsaufforderung betragen.

Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je 
Vertrag die rückständigen Beträge des Beitrags sowie 
der Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und auf 
die Rechtsfolgen (Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht) 
hinweist.

B1.4.4 Leistungsfreiheit nach Mahnung

Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zah-
lungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Versiche-
rungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der 
Zahlung des Beitrags oder der Zinsen oder Kosten in 
Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei.

B1.4.5 Kündigung nach Mahnung

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschul-
deten Beträge in Verzug, kann der Versicherer nach 
Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist den 
Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofor-
tiger Wirkung kündigen.

 Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungs-
frist verbunden werden. Mit Fristablauf wird die Kündi-
gung wirksam, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem 
Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der 
Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich 
hinzuweisen.

B1.4.6 Zahlung des Beitrags nach Kündigung

Die Kündigung wird unwirksam, wenn die Zahlung inner-
halb eines Monats nach der Kündigung veranlasst wird. 
Wenn die Kündigung mit der Zahlungsfrist verbunden 
worden ist, wird sie unwirksam, wenn die Zahlung inner-
halb eines Monats nach Fristablauf veranlasst wird.
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Die Leistungsfreiheit des Versicherers nach B1.4.4 bleibt 
bis zur Zahlung bestehen.

B1.5 Lastschriftverfahren

B1.5.1 Pflichten des Versicherungsnehmers

Ist zur Einziehung des Beitrags das Lastschriftverfahren 
vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum 
Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrags für eine ausreichende 
Deckung des Kontos zu sorgen.

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versi-
cherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen wer-
den, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie 
unverzüglich nach einer in Textform (z. B. E-Mail, Tele-
fax oder Brief) abgegebenen Zahlungsaufforderung des 
Versicherers erfolgt.

B1.5.2 Fehlgeschlagener Lastschrifteinzug

Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein 
oder mehrere Beiträge, trotz wiederholtem Einziehungs-
versuch, nicht eingezogen werden können, ist der Versi-
cherer berechtigt, das SEPA-Lastschriftmandat in Textform 
(z. B. E- Mail, Telefax oder Brief) zu kündigen.

Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuwei-
sen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, den 
ausstehenden Beitrag und zukünftige Beiträge selbst zu 
übermitteln.

Von Kreditinstituten erhobene Bearbeitungsgebühren für 
fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem Versi-
cherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

B1.6 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

B1.6.1 Allgemeiner Grundsatz

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags steht dem Ver-
sicherer nur derjenige Teil des Beitrags zu, der dem 
Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz 
bestanden hat.

B1.6.2 Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Wider-

ruf, Rücktritt, Anfechtung und fehlendem 

versicherten Interesse

B1.6.2.1 Widerruft der Versicherungsnehmer seine 

Vertragserklärung innerhalb von 14 Ta-

gen, hat der Versicherer nur den auf die 

Zeit nach Zugang der Widerrufserklärung 

entfallenden Teil der Beiträge zu erstatten. 

Voraussetzung ist, dass der Versicherer in 

der Widerrufsbelehrung auf das Wider-

rufsrecht, die Rechtsfolgen des Widerrufs 

und den zu zahlenden Betrag hingewie-

sen und der Versicherungsnehmer zuge-

stimmt hat, dass der Versicherungsschutz 

vor Ende der Widerrufsfrist beginnt.

  Ist die Widerrufsbelehrung nach Satz 2 

unterblieben, hat der Versicherer zusätz-

lich den für das erste Versicherungsjahr 

gezahlten Beitrag zu erstatten. Dies gilt 

nicht, wenn der Versicherungsnehmer 

Leistungen aus dem Versicherungsvertrag 

in Anspruch genommen hat.

B1.6.2.2 Tritt der Versicherer wegen Verletzung 

einer vorvertraglichen Anzeigepflicht vom 

Versicherungsvertrag zurück, so steht ihm 

der Beitrag bis zum Zugang der Rücktritts-

erklärung zu.

  Wird der Versicherungsvertrag durch 

Rücktritt des Versicherers beendet, weil 

der einmalige oder der erste Beitrag nicht 

rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht 

dem Versicherer eine angemessene Ge-

schäftsgebühr zu.

B1.6.2.3 Wird der Versicherungsvertrag durch 

Anfechtung des Versicherers wegen arg-

listiger Täuschung beendet, so steht dem 

Versicherer der Beitrag bis zum Zugang 

der Anfechtungserklärung zu.
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B1.6.2.4 Fällt das versicherte Interesse nach dem 

Beginn der Versicherung vollständig und 

dauerhaft weg, steht dem Versicherer der 

Beitrag zu, den er hätte beanspruchen 

können, wenn die Versicherung nur bis zu 

dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, 

zu dem der Versicherer vom Wegfall des 

Interesses Kenntnis er- langt hat.

B1.6.2.5 Der Versicherungsnehmer ist nicht zur 

Zahlung des Beitrags verpflichtet, wenn 

das versicherte Interesse bei Beginn der 

Versicherung nicht besteht, oder wenn das 

Interesse bei einer Versicherung, die für 

ein künftiges Unternehmen oder für ein 

anderes künftiges Interesse genommen 

ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann je-

doch eine angemessene Geschäftsgebühr 

verlangen.

  Hat der Versicherungsnehmer ein nicht 

bestehendes Interesse in der Absicht ver-

sichert, sich dadurch einen rechtswidrigen 

Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der 

Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in 

diesem Fall der Beitrag bis zu dem Zeit-

punkt zu, zu dem er von den die Nichtig-

keit begründenden Umständen Kenntnis 

erlangt.

B2 Dauer und Ende des Vertrags, 
Kündigung

B2.1 Dauer und Ende des Vertrags

B2.1.1 Vertragsdauer

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angege-
benen Zeitraum abgeschlossen.

B2.1.2 Stillschweigende Verlängerung

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr ver-
längert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr. Er verlängert 
sich nicht, wenn einer der Vertragsparteien spätestens 

drei Monate vor dem Ablauf der jeweiligen Vertragslauf-
zeit eine Kündigung zugegangen ist.

B2.1.3 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet 
der Vertrag zum vereinbarten Zeitpunkt, ohne dass es 
einer Kündigung bedarf.

B2.1.4 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen

Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann 
der Versicherungsnehmer den Vertrag zum Ablauf des 
dritten Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres kün-
digen; die Kündigung muss dem Versicherer spätestens 
drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Jahres zuge-
gangen sein.

B2.1.5 Wegfall des versicherten Interesses

Fällt ein versichertes Interesse nach dem Beginn der Ver-
sicherung vollständig und dauerhaft weg, endet der Ver-
trag bezüglich dieses Interesses zu dem Zeitpunkt, zu 
dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses Kennt-
nis erlangt.

Für die Hausratversicherung gilt:
Als Wegfall des versicherten Interesses gilt die vollstän-
dige und dauerhafte Auflösung des versicherten Haus-
rats. Dazu zählt auch

a) die Aufnahme des Versicherungsnehmers 
in eine stationäre Pflegeeinrichtung 
oder

b) die Aufgabe einer Zweit- oder 
Ferienwohnung.

Wohnungswechsel gilt nicht als Wegfall des versicher-
ten Interesses.

Das Versicherungsverhältnis endet bei Tod des Versiche-
rungsnehmers zum Zeitpunkt der Kenntniserlangung des 
Versicherers über die vollständige und dauerhafte Haus-
haltsauflösung, spätestens jedoch zwei Monate nach 
dem Tod des Versicherungsnehmers, wenn nicht bis zu 
diesem Zeitpunkt ein Erbe die Wohnung in derselben 
Weise nutzt wie der verstorbene Versicherungsnehmer.
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B2.2 Kündigung nach Versicherungsfall

B2.2.1 Kündigungsrecht

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede 
der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündi-
gen. Die Kündigung ist in Textform (z. B. E-Mail, Telefax 
oder Brief) zu erklären. Die Kündigung ist nur bis zum 
Ablauf eines Monats seit dem Abschluss der Verhand-
lungen über die Entschädigung zulässig.

B2.2.2 Kündigung durch Versicherungsnehmer

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung 
mit ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versi-
cherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kün-
digung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch 
zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirk-
sam wird.

B2.2.3 Kündigung durch Versicherer

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach 
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

B3 Anzeigepflicht, Gefahrerhöhung, andere 
Obliegenheiten

B3.1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers 
oder seines Vertreters bis zum Vertrags-
schluss

B3.1.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Anga-

ben über gefahrerhebliche Umstände

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner 
Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten 
Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versiche-
rer in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) gefragt 
hat und die für den Entschluss des Versicherers erheb-
lich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu 
schließen. Diese Anzeigepflicht gilt auch dann, wenn der 
Versicherer dem Versicherungsnehmer nach seiner Ver-
tragserklärung, aber vor der Vertragsannahme Fragen 
im Sinn von Satz 1 in Textform stellt.

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs-
nehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung von 

Absatz 1 und B3.1.2 sowohl die Kenntnis und die Arglist 
des Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist des 
Versicherungsnehmers zu berücksichtigen.

Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die 
Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig ver-
letzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertre-
ter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt.

B3.1.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeige-

pflicht

B3.1.2.1 Rücktritt und Wegfall des Versicherungs-

schutzes

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 
nach B3.1.1 Absatz 1, kann der Versicherer vom Vertrag 
zurücktreten. Im Fall des Rücktritts besteht auch für die 
Vergangenheit kein Versicherungsschutz.

Der Versicherer hat jedoch kein Rücktrittsrecht, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass er die unrichtigen 
oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch 
grob fahrlässig gemacht hat.

Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrläs-
siger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versiche-
rer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeig-
ten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen 
geschlossen hätte.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfal-
les zurück, darf er den Versicherungsschutz nicht versa-
gen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der 
unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder 
für den Eintritt des Versicherungsfalles noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. 
Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungs-
schutz, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht 
arglistig verletzt hat.

B3.1.2.2 Kündigung

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 
nach B3.1.1 Absatz 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, 
kann der Versicherer den Vertrag kündigen. Das Kündi-
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gungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu 
gleichen oder anderen Bedingungen geschlossen hätte.

B3.1.2.3 Vertragsänderung

Hat der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach 
B3.1.1 Absatz 1 nicht vorsätzlich verletzt und hätte der 
Versicherer bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahr-
umstände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen 
geschlossen, so werden die anderen Bedingungen auf 
Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestand-
teil. Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten 
Pflichtverletzung werden die anderen Bedingungen ab 
der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um 
mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die 
Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand 
aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag inner-
halb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Ver-
sicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser 
Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer 
auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen.

B3.1.3 Frist und Form für die Ausübung der 

Rechte des Versicherers

Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Ver-
tragsänderung muss der Versicherer innerhalb eines 
Monats schriftlich geltend machen. Dabei hat er die 
Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt. 
Zur Begründung kann er nachträglich weitere Umstände 
innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung 
angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu 
dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeige-
pflicht und der Umstände Kenntnis erlangt, die das von 
ihm jeweils geltend gemachte Recht begründen.

B3.1.4 Hinweispflicht des Versicherers

Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Ver-
tragsänderung stehen dem Versicherer nur zu, wenn er 
den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung 
in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf die Fol-
gen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat.

B3.1.5 Ausschluss von Rechten des Versicherers

Der Versicherer kann sich auf seine Rechte zum Rücktritt, 
zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, 
wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die 
Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

B3.1.6 Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglisti-
ger Täuschung anzufechten, bleibt bestehen.

B3.1.7 Erlöschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zum Rücktritt, zur Kündigung 
und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf 
Jahren nach Vertragsschluss. Diese Rechte erlöschen 
nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist 
eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn der 
Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeige-
pflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat.

B3.2 Gefahrerhöhung

B3.2.1 Begriff der Gefahrerhöhung

B3.2.1.1 Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn 

nach Abgabe der Vertragserklärung des 

Versicherungsnehmers die tatsächlich 

vorhandenen Umstände so verändert 

werden, dass der Eintritt des Versiche-

rungsfalles oder eine Vergrößerung des 

Schadens oder die ungerechtfertigte In-

anspruchnahme des Versicherers wahr-

scheinlicher wird.

B3.2.1.2 Eine Gefahrerhöhung kann insbesonde-

re – aber nicht nur – vorliegen, wenn sich 

ein gefahrerheblicher Umstand ändert, 

nach dem der Versicherer vor Vertrags-

schluss gefragt hat.

B3.2.1.3  Eine Gefahrerhöhung nach B3.2.1.1 

liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr nur 

unerheblich erhöht hat oder nach den 
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Umständen als mitversichert gelten soll.

B3.2.2 Pflichten des Versicherungsnehmers

B3.2.2.1 Nach Abgabe seiner Vertragserklärung 

darf der Versicherungsnehmer ohne vor-

herige Zustimmung des Versicherers keine 

Gefahrerhöhung vornehmen oder deren 

Vornahme durch einen Dritten gestatten.

B3.2.2.2 Erkennt der Versicherungsnehmer nach-

träglich, dass er ohne vorherige Zustim-

mung des Versicherers eine Gefahrerhö-

hung vorgenommen oder gestattet hat, so 

muss er diese dem Versicherer unverzüg-

lich anzeigen.

B3.2.2.3 Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe 

seiner Vertragserklärung unabhängig von 

seinem Willen eintritt, muss der Versiche-

rungsnehmer dem Versicherer unverzüg-

lich anzeigen, nachdem er von ihr Kennt-

nis erlangt hat.

B3.2.3 Kündigung oder Vertragsänderung durch 

den Versicherer

B3.2.3.1 Kündigungsrecht

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung 
nach B3.2.2.1, kann der Versicherer den Vertrag frist-
los kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Ver-
pflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. 
Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann 
der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat kündigen.

Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen 
nach B3.2.2.2 und B3.2.2.3 bekannt, kann er den Vertrag 
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

B3.2.3.2 Vertragsänderung

Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeit-
punkt der Gefahrerhöhung einen seinen Geschäftsgrund-
sätzen entsprechenden erhöhten Beitrag verlangen oder 
die Absicherung der erhöhten Gefahr ausschließen.

Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung 
um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die 
Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der Ver-
sicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Ein-
haltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der 
Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kün-
digungsrecht hinzuweisen.

B3.2.4 Erlöschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Ver-
tragsanpassung nachB.3.2.3 erlöschen, wenn diese nicht 
innerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von 
der Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder wenn der 
Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhö-
hung bestanden hat.

B3.2.5 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung

B3.2.5.1 Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Ver-

sicherungsfall ein, so ist der Versicherer 

nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der 

Versicherungsnehmer seine Pflichten nach 

B3.2.2.1 vorsätzlich verletzt hat. Verletzt 

der Versicherungsnehmer diese Pflichten 

grob fahrlässig, so ist der Versicherer be-

rechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis 

zu kürzen, das der Schwere des Verschul-

dens des Versicherungsnehmers ent-

spricht. Das Nichtvorliegen einer groben 

Fahrlässigkeit hat der Versicherungsneh-

mer zu beweisen.

B3.2.5.2 Nach einer Gefahrerhöhung nach 

B3.2.2.2 und B3.2.2.3 ist der Versicherer 

für einen Versicherungsfall, der später als 

einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, 
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zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte 

zugegangen sein müssen, leistungs- frei, 

wenn der Versicherungsnehmer seine 

Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat 

der Versicherungsnehmer seine Pflicht 

grob fahrlässig verletzt, so gilt B3.2.5.1 

Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungs-

pflicht des Versicherers bleibt bestehen, 

wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem 

Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hätte 

zugegangen sein müssen, bekannt war.

B3.2.5.3 Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt 

bestehen,

a) soweit der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass die Gefahrerhöhung nicht 
ursächlich für den Eintritt des Versiche-
rungsfalles oder den Umfang der Leis-
tungspflicht war oder

b) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versiche-
rungsfalles die Frist für die Kündigung des 
Versicherers abgelaufen und eine Kündi-
gung nicht erfolgt war oder

c) wenn der Versicherer statt der Kündigung 
ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung 
einen seinen Geschäftsgrundsätzen ent-
sprechend erhöhten Beitrag verlangt.

B3.3 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

B3.3.1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versiche-

rungsfalles

B3.3.1.1 Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, 

die der Versicherungsnehmer vor Ein- tritt 

des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, 

sind:

a) die Einhaltung aller gesetzlichen, behörd-
lichen sowie vertraglich vereinbarten 
Sicherheitsvorschriften;

b) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich 
vereinbarten Obliegenheiten.

B3.3.1.2 Rechtsfolgen

Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob 
fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen 
hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, 
nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, 
den Vertrag fristlos kündigen.

Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, dass er die Obliegenheit 
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat.

B3.3.2 Obliegenheiten bei und nach Eintritt des 

Versicherungsfalles

Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des 
Versicherungsfalles folgende Obliegenheiten zu erfüllen:

B3.3.2.1 Er hat nach Möglichkeit für die Abwen-

dung und Minderung des Schadens zu 

sorgen. Dabei hat der Versicherungsneh-

mer Weisungen des Versicherers, soweit 

für ihn zumutbar, zu befolgen sowie Wei-

sungen – ggf. auch mündlich oder tele-

fonisch – einzuholen, wenn die Umstände 

dies gestatten. Erteilen mehrere an dem 

Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer 

unterschiedliche Weisungen, hat der Ver-

sicherungsnehmer nach pflichtgemäßem 

Ermessen zu handeln.

B3.3.2.2 zusätzlich zu B3.3.2.1 gilt:

Der Versicherungsnehmer hat

a) dem Versicherer den Schadeneintritt, 
nachdem er von ihm Kenntnis erlangt hat, 
unverzüglich – ggf. auch mündlich oder 
telefonisch – anzuzeigen;

b) Schäden durch strafbare Handlungen 
gegen das Eigentum unverzüglich der 
Polizei anzuzeigen;

c) dem Versicherer und der Polizei unverzüg-
lich ein Verzeichnis der abhanden gekom-
menen Sachen einzureichen;

d) das Schadenbild so lange unverändert 
zu lassen, bis die Schadenstelle oder die 
beschädigten Sachen durch den Versiche-
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rer freigegeben worden sind. Sind Verän-
derungen unumgänglich, sind das Scha-
denbild nachvollziehbar zu dokumentieren 
(z. B. durch Fotos) und die beschädigten 
Sachen bis zu einer Besichtigung durch 
den Versicherer aufzubewahren;

e) soweit möglich dem Versicherer unver-
züglich jede Auskunft in Textform (z. B. 
E-Mail, Telefax oder Brief) zu erteilen, die 
zur Feststellung des Versicherungsfalles 
oder des Umfanges der Leistungspflicht 
des Versicherers erforderlich ist sowie jede 
Untersuchung über Ursache und Höhe 
des Schadens und über den Umfang der 
Entschädigungspflicht zu gestatten;

f) vom Versicherer angeforderte Belege bei-
zubringen, deren Beschaffung ihm billi-
gerweise zugemutet werden kann.

g) Steht das Recht auf die vertragliche Leis-
tung des Versicherers einem anderen als 
dem Versicherungsnehmer zu, so hat die-
ser die Obliegenheiten nach B3.3.2.1 und 
B3.3.2.2 ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm 
dies nach den tatsächlichen und rechtli-
chen Umständen möglich ist.

B3.3.3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverlet-

zung

B3.3.3.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine 

Obliegenheit nach B3.3.1 oder B3.3.2 

vorsätzlich, so ist der Versicherer von der 

Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob 

fahrlässiger Verletzung der Obliegen-

heit ist der Versicherer berechtigt, seine 

Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das 

der Schwere des Verschuldens des Versi-

cherungsnehmers entspricht.

B3.3.3.2 Verletzt der Versicherungsnehmer eine 

nach Eintritt des Versicherungsfalles be-

stehende Auskunfts- oder Aufklärungs-

obliegenheit, ist der Versicherer nur dann 

vollständig oder teilweise leistungsfrei, 

wenn er den Versicherungsnehmer durch 

gesonderte Mitteilung in Textform (z. B. E-

Mail, Telefax oder Brief) auf diese Rechts-

folge hingewiesen hat.

B3.3.3.3 Der Versicherer bleibt zur Leistung ver-

pflichtet, wenn der Versicherungsnehmer 

nachweist, dass er die Obliegenheit nicht 

grob fahrlässig verletzt hat. Dies gilt auch, 

wenn der Versicherungsnehmer nach-

weist, dass die Verletzung der Obliegen-

heit weder für den Eintritt oder die Fest-

stellung des Versicherungsfalles noch für 

die Feststellung oder den Umfang der 

dem Versicherer obliegenden Leistung 

ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der 

Versicherungsnehmer die Obliegenheit 

arglistig verletzt hat.

B4 Weitere Regelungen

B4.1 Mehrere Versicherer, Mehrfachversicherung

B4.1.1 Anzeigepflicht

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen die-
selbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer 
die andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der 
Mitteilung sind der andere Versicherer und die Versiche-
rungssumme anzugeben.

B4.1.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeige-

pflicht

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nach 
B4.1.1. vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versiche-
rer unter den in B3.3 beschriebenen Voraussetzungen 
zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise 
leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der 
Versicherer vor Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis 
von der anderen Versicherung erlangt hat.

B4.1.3 Haftung und Entschädigung bei Mehr-

fachversicherung

a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interes-
se gegen dieselbe Gefahr versichert und 
übersteigen die Versicherungssummen 
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zusammen den Versicherungswert oder 
übersteigt aus anderen Gründen die Sum-
me der Entschädigungen, die von jedem 
Versicherer ohne Bestehen der ande-
ren Versicherung zu zahlen wären, den 
Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversi-
cherung vor.

b) Die Versicherer sind in der Weise als 
Gesamtschuldner verpflichtet, dass jeder 
für den Betrag aufzukommen hat, des-
sen Zahlung ihm nach seinem Vertra-
ge obliegt; der Versicherungsnehmer 
kann aber im Ganzen nicht mehr als den 
Betrag des ihm entstandenen Schadens 
verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn 
die Verträge bei demselben Versicherer 
bestehen. 
Erlangt der Versicherungsnehmer oder der 
Versicherte aus anderen Versicherungs-
verträgen Entschädigung für denselben 
Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch 
aus dem vorliegenden Vertrag in der Wei-
se, dass die Entschädigung aus allen Ver-
trägen insgesamt nicht höher ist, als wenn 
der Gesamtbetrag der Versicherungssum-
men, aus denen die Beiträge errechnet 
wurde, nur in diesem Vertrag in Deckung 
gegeben worden wäre. Bei Vereinbarung 
von Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich 
der Anspruch in der Weise, dass aus allen 
Verträgen insgesamt keine höhere Ent-
schädigung zu leisten ist, als wenn der 
Gesamtbetrag der Versicherungssummen 
in diesem Vertrag in Deckung gegeben 
worden wäre.

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehr-
fachversicherung in der Absicht geschlos-
sen, sich dadurch einen rechtswidrigen 
Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder 
in dieser Absicht geschlossene Vertrag 
nichtig. 
 
Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu 
dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die 
Nichtigkeit begründenden Umständen 
Kenntnis erlangt.

B4.1.4 Beseitigung der Mehrfachversicherung

a) Hat der Versicherungsnehmer den Ver-
trag, durch den die Mehrfachversiche-
rung entstanden ist, ohne Kenntnis von 
dem Entstehen der Mehrfachversicherung 
geschlossen, kann er verlangen, dass der 
später geschlossene Vertrag aufgehoben 
oder die Versicherungssumme unter ver-
hältnismäßiger Minderung des Beitrags 
auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, 
der durch die frühere Versicherung nicht 
gedeckt ist. 
 
Die Aufhebung des Vertrages oder die 
Herabsetzung der Versicherungssumme 
und Anpassung des Beitrags werden zu 
dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklä-
rung dem Versicherer zugeht.

b) Die Regelungen nach a) sind auch anzu-
wenden, wenn die Mehrfachversiche-
rung dadurch entstanden ist, dass nach 
Abschluss der mehreren Versicherungsver-
träge der Versicherungswert gesunken ist. 
Sind in diesem Fall die mehreren Versiche-
rungsverträge gleichzeitig oder im Einver-
nehmen der Versicherer geschlossen wor-
den, kann der Versicherungsnehmer nur 
die verhältnismäßige Herabsetzung der 
Versicherungssummen und der Beiträge 
verlangen.

B4.2 Erklärungen und Anzeigen, Anschriftenände-
rung

B4.2.1 Form, zuständige Stelle

Die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und 
Anzeigen, die den Versicherungsvertrag betreffen und 
die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, 
sind in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) abzu-
geben. Dies gilt nicht, soweit gesetzlich Schriftform oder 
in diesem Vertrag etwas anderes bestimmt ist.

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwal-
tung des Versicherers oder an die im Versicherungsschein 
oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete 
Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen 



53DOCURA Stand 01/2022

über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen blei-
ben bestehen.

B4.2.2 Nichtanzeige einer Anschriften- oder Na-

mensänderung

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner 
Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine 
Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegen-
über abzugeben ist, die Absendung eines eingeschrie-
benen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte 
Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absen-
dung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend 
für den Fall einer dem Versicherer nicht angezeigten 
Namensänderung des Versicherungsnehmers.

B4.2.3 Nichtanzeige der Verlegung der gewerb-

lichen Niederlassung

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der 
Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden 
bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die 
Bestimmungen nach B4.2.2 entsprechend Anwendung.

B4.3 Vollmacht des Versicherungsvertreters

B4.3.1 Erklärungen des Versicherungsnehmers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom 
Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entge-
genzunehmen betreffend

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines 
Versicherungsvertrages;

b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis 
einschließlich dessen Beendigung;

c) Anzeige- und Informationspflichten vor 
Abschluss des Vertrages und während des 
Versicherungsverhältnisses.

B4.3.2 Erklärungen des Versicherers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, 
vom Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine 
oder deren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu 
übermitteln.

B4.3.3 Zahlungen an den Versicherungsvertreter

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zah-
lungen anzunehmen, die der Versicherungsnehmer im 
Zusammenhang mit der Vermittlung oder dem Abschluss 
eines Versicherungsvertrags an ihn leistet. Eine Beschrän-
kung dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer 
nur gegen sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung 
bei der Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge gro-
ber Fahrlässigkeit nicht kannte.

B4.4 Verjährung

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren 
in drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss 
des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der 
Gläubiger von den Anspruch begründenden Umstän-
den und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt. Die 
grob fahrlässige Unkenntnis steht der Kenntnis gleich.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem 
Versicherer angemeldet worden, zählt bei der Fristberech-
nung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang 
der in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) mitge-
teilten Entscheidung des Versicherers beim Anspruch-
steller nicht mit.

Im Übrigen richtet sich die Verjährung nach den allge-
meinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

B4.5 Meinungsverschiedenheiten und Gerichts-
stände

Treten Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Ver-
sicherungsnehmer und dem Versicherer auf, kann sich 
der Versicherungsnehmer jederzeit an die Beschwerde-
stelle des Versicherers wenden:

Beschwerdemanagement
DOCURA VVaG
Königsallee 57
44789 Bochum

Tel.: 0234 – 937150
Fax: 0234 – 9371599
Mail: info@docura.de

Außerdem stehen dem Versicherungsnehmer insbeson-
dere folgende weitere Beschwerdemöglichkeiten zu:
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B4.5.1 Versicherungsombudsmann

Wenn es sich beim Versicherungsnehmer um einen Ver-
braucher oder um eine Person handelt, die sich in ver-
braucherähnlicher Lage befindet, gilt:

Bei Streitigkeiten in Versicherungsangelegenheiten kann 
sich der Versicherungsnehmer an den Ombudsmann für 
Versicherungen wenden.

Versicherungsombudsmann e.V. Postfach 080632
10006 Berlin

Telefon: 0800 3696000
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 

Internet: www.versicherungsombudsmann.de

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhän-
gige und kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Der 
Versicherer hat sich verpflichtet, an dem Schlichtungs-
verfahren teilzunehmen.

Versicherungsnehmer, die diesen Vertrag online (z. B. 
über eine Webseite oder per E-Mail) abgeschlossen 
haben, können sich mit ihrer Beschwerde auch online 
an die Plattform http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
wenden. Ihre Beschwerde wird dann über diese Platt-
form an den Versicherungsombudsmann weitergeleitet.

B4.5.2 Versicherungsaufsicht

Wenn der Versicherungsnehmer mit der Betreuung des 
Versicherers nicht zufrieden ist oder Meinungsverschie-
denheiten bei der Vertragsabwicklung auftreten, kann 
er sich auch an die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht wenden. Der Versicherer unterliegt der Auf-
sicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Sektor Versicherungsaufsicht Graurheindorfer Straße 

108
53117 Bonn

Telefon: 0800 2 100 500 E-Mail: poststelle@bafin.de
Internet: https://www.bafin.de

Hinweis: Die BaFin ist keine Schiedsstelle und kann ein-
zelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden.

B4.5.3 Rechtsweg

Es besteht zudem die Möglichkeit, den Rechtsweg zu 
beschreiten.

B4.5.3.1 Örtlich zuständiges Gericht für Klagen 

gegen den Versicherer

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 
Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit 
nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Ver-
sicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.

Ferner ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk 
der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung 
seinen Sitz, den Sitz seiner Niederlassung oder seinen 
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat.

Verlegt jedoch der Versicherungsnehmer nach Vertrags-
schluss seinen Sitz, den Sitz seiner Niederlassung, seinen 
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland, sind die Gerichte 
des Staates zuständig, in dem der Versicherer seinen 
Sitz hat.

B4.5.3.2 Örtlich zuständiges Gericht für Klagen 

gegen Versicherungsnehmer

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Ver-
sicherungsnehmer bestimmt sich die gerichtliche Zustän-
digkeit nach dem Sitz, dem Sitz der Niederlassung oder 
dem Wohnsitz des Versicherungsnehmers; fehlt ein sol-
cher, nach seinem gewöhnlichen Aufenthalt.

Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeit-
punkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich 
die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versi-
cherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach 
dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versiche-
rungsvertrag zuständigen Niederlassung.

B4.6 Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

B4.7 Embargobestimmung

Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestim-
mungen – Versicherungsschutz nur, soweit und solange 
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dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendba-
ren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. 
Embargos der Europäischen Union oder der Bundesre-
publik Deutschland entgegenstehen.

Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanz-
sanktionen bzw. Embargos der Vereinigten Staaten von 
Amerika, soweit dem nicht Rechtsvorschriften der Euro-
päischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland 
entgegenstehen.

B4.8 Überversicherung

Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des ver-
sicherten Interesses erheblich, so kann sowohl der Ver-
sicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, 
dass zur Beseitigung der Überversicherung die Versi-
cherungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt 
wird. Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens, ist für 
die Höhe des Beitrags der Betrag maßgebend, den der 
Versicherer berechnet haben würde, wenn der Vertrag 
von vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen wor-
den wäre.

Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in 
der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswid-
rigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag 
nichtig. Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem 
Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begrün-
denden Umständen Kenntnis erlangt.

B4.9 Versicherung für fremde Rechnung 

B4.9.1 Rechte aus dem Vertrag

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsver-
trag im eigenen Namen für das Interesse eines Dritten 
(Versicherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus 
diesem Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und 
nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der 
Versicherte den Versicherungsschein besitzt.

B4.9.2 Zahlung der Entschädigung

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung 
an den Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, 
dass der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. 
Der Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung nur 

mit Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen.

B4.9.3 Kenntnis und Verhalten

B4.9.3.1 Soweit die Kenntnis und das Verhalten 

des Versicherungsnehmers von rechtlicher 

Bedeutung sind, sind bei der Versicherung 

für fremde Rechnung auch die Kenntnis 

und das Verhalten des Versicherten zu be-

rücksichtigen.

  Soweit der Vertrag Interessen des Ver-

sicherungsnehmers und des Versicherten 

umfasst, muss sich der Versicherungsneh-

mer für sein Interesse das Verhalten und 

die Kenntnis des Versicherten nur zurech-

nen lassen, wenn der Versicherte Reprä-

sentant des Versicherungsnehmers ist.

B4.9.3.2 Auf die Kenntnis des Versicherten kommt 

es nicht an, wenn der Vertrag ohne sein 

Wissen abgeschlossen worden ist oder 

ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung 

des Versicherungsnehmers nicht möglich 

oder nicht zumutbar war.

B4.9.3.3 Auf die Kenntnis des Versicherten kommt 

es dagegen an, wenn der Versicherungs-

nehmer den Vertrag ohne Auftrag des 

Versicherten geschlossen und den Versi-

cherer nicht darüber informiert hat.

B4.10 Aufwendungsersatz

B4.10.1 Aufwendungen zur Abwendung und Min-

derung des Schadens

B4.10.1.1 Versichert sind Aufwendungen, auch 

erfolglose, die der Versicherungsnehmer 

bei Eintritt des Versicherungsfalles den 

Umständen nach zur Abwendung und 

Minderung des Schadens für geboten 

halten durfte oder die er auf Weisung des 
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Versicherers macht.

B4.10.1.2 Macht der Versicherungsnehmer Aufwen-

dungen, um einen unmittelbar bevor-

stehenden Versicherungsfall abzuwenden 

oder in seinen Auswirkungen zu mindern, 

geltend, so leistet der Versicherer Aufwen-

dungsersatz nur, wenn diese Aufwendun-

gen bei einer nachträglichen objektiven 

Betrachtung der Umstände verhältnismä-

ßig und erfolgreich waren oder die Auf-

wendungen auf Weisung des Versicherers 

erfolgten.

B4.10.1.3 Ist der Versicherer berechtigt, seine 

Leistung zu kürzen, kann er auch den 

Aufwendungsersatz nach B4.10.1.1 und 

B4.10.1.2 entsprechend kürzen; dies gilt 

jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf 

Weisung des Versicherers entstanden 

sind.

B4.10.1.4 Der Ersatz dieser Aufwendungen und die 

sonstige Entschädigung betragen zusam-

men höchstens die Versicherungssumme 

je vereinbarter Position; dies gilt jedoch 

nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung 

des Versicherers entstanden sind.

B4.10.1.5 Der Versicherer hat den für die Aufwen-

dungen gemäß B4.10.1.1 erforderlichen 

Betrag auf Verlangen des Versicherungs-

nehmers vorzuschießen.

B4.10.1.6 Nicht versichert sind Aufwendungen für 

Leistungen der Feuerwehr oder anderer 

Institutionen, wenn diese Leistungen im 

öffentlichen Interesse kostenfrei zu erbrin-

gen sind.

B4.10.2 Kosten der Ermittlung und Feststellung des 

Schadens

B4.10.2.1 Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbar-

ten Höhe die Kosten für die Ermittlung 

und Feststellung eines von ihm zu er-

setzenden Schadens, sofern diese den 

Umständen nach geboten waren.

  Zieht der Versicherungsnehmer einen 

Sachverständigen oder Beistand hinzu, so 

werden diese Kosten nur ersetzt, soweit er 

zur Zuziehung vertraglich verpflichtet ist 

oder vom Versicherer aufgefordert wurde.

B4.10.2.2 Ist der Versicherer berechtigt, seine Leis-

tung zu kürzen, kann er auch den Kos-

tenersatz nach B4.10.2.1 entsprechend 

kürzen.

B4.11 Übergang von Ersatzansprüchen

B4.11.1 Übergang von Ersatzansprüchen

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch 
gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den 
Versicherer über, soweit der Versicherer den Schaden 
ersetzt.

Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versiche-
rungsnehmers geltend gemacht werden.

Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsneh-
mers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Scha-
dens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang 
nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person 
hat den Schaden vorsätzlich verursacht.

B4.11.2 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatz-

ansprüchen

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch 
oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht 
unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschrif-
ten zu wahren, und nach Übergang des Ersatzanspruchs 
auf den Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den 
Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit 
vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht 
verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem 
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Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen 
Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis 
zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

B4.12 Keine Leistungspflicht aus besonderen Grün-
den

B4.12.1 Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbei-

führung des Versicherungsfalles

B4.12.1.1 Führt der Versicherungsnehmer den Ver-

sicherungsfall vorsätzlich herbei, so ist der 

Versicherer von der Entschädigungspflicht 

frei.

  Ist die Herbeiführung des Schadens durch 

rechtskräftiges Strafurteil wegen Vorsatzes 

in der Person des Versicherungsnehmers 

festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbei-

führung des Schadens als bewiesen.

B4.12.1.2 Führt der Versicherungsnehmer den 

Schaden grob fahrlässig herbei, so ist der 

Versicherer berechtigt, seine Leistung in 

einem der Schwere des Verschuldens des 

Versicherungsnehmers entsprechenden 

Verhältnis zu kürzen.

B4.12.1.3 Für die Hausratversicherung gilt:

  Der Versicherer verzichtet auf den Ein-

wand der grob fahrlässigen Herbei-

führung des Versicherungsfalles. Die 

Schadenhöhe ist die Entschädigung ein-

schließlich Kosten, die sich nach Teil A, A 

17 VHB 2022 ergibt.

  Dieser Verzicht gilt nicht, wenn der Ver-

sicherungsnehmer gesetzliche oder ver-

traglich vereinbarte Obliegenheiten nach 

B 3.3 nach Teil A, A 21 bis 23 VHB 2022 

grob fahrlässig verletzt hat.

B4.12.2 Arglistige Täuschung nach Eintritt des Ver-

sicherungsfalles

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, 
wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer arglis-
tig über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe 
der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht oder zu 
täuschen versucht.

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch 
rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsneh-
mer wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, 
so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

B4.13 Repräsentanten

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und 
das Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen lassen.
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Merkblatt zur 
Datenverarbeitung

Vorbemerkung

Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch 
mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) 
erfüllen. Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt, 
schnell und wirtschaftlich abwickeln; auch bietet die EDV 
einen besseren Schutz der Versichertengemeinschaft vor 
missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen manu-
ellen Verfahren.
Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten 
zu Ihrer Person wird durch die europäische Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) geregelt. Danach 
ist die Datenverarbeitung und -nutzung zulässig, wenn 
die DSGVO oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt 
oder wenn die betroffene Person eingewilligt hat.
Die DSGVO erlaubt die Datenverarbeitung stets, wenn 
dies im Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertrags-
verhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhält-
nisses geschieht (Artikel 6 Absatz 1 b DSGVO). Zudem 
erlaubt die DSGVO die Datenverarbeitung, soweit es zur 
Wahrung berechtigter Interessen der speichernden Stelle 
erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, 
dass das schutzwürdige Interesse der betroffenen Per-
son an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung 
überwiegt (Artikel 6 Absatz 1 f DSGVO).
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DOCURA 
VVaG sind zur Verschwiegenheit über personenbezo-
gene Daten verpflichtet. An Dritte erfolgt die Weiter-
gabe solcher Daten nur, wenn dies zur Erfüllung von 
vertraglichen Pflichten erforderlich ist. Diese Dritten sind 
gegenüber dem DOCURA vertraglich zur Einhaltung der 
datenschutzrechtlichen Vorschriften verpflichtet.

Einwilligungserklärung

Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden 
Interessenabwägung und im Hinblick auf eine sichere 
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist in Ihrem 
Versicherungsantrag eine Einwilligungserklärung nach 
Artikel 6 Absatz 1 a DSGVO aufgenommen worden. 

Diese Einwilligungserklärung nach der DSGVO umfasst 
auch die Zustimmung zum Bezug und zur Nutzung von 
Adressinformationen, Informationen zum bisherigen Zah-
lungsverhalten und Bonitätsinformationen zum Zwecke 

des Vertragsabschlusses und der Vertragsabwicklung, der 
Personenidentifikation und bei Bedarf auch während der 
bestehenden Geschäftsbeziehung (z. B. im Schadenfall). 
Die Einwilligung nach DSGVO  gilt über die Beendi-
gung des Versicherungsvertrages hinaus, endet jedoch 
– außer in der Lebens- und Unfallversicherung – schon 
mit Ablehnung des Antrags oder durch Ihren jederzeit 
möglichen Widerruf. Wird die Einwilligungserklärung bei 
Antragstellung ganz oder teilweise gestrichen, kommt es 
u. U. nicht zu einem Vertragsabschluss. Trotz Widerruf 
oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilligungser-
klärung kann eine Datenverarbeitung und -nutzung in 
dem begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, wie in 
der Vorbemerkung beschrieben, erfolgen.

Schweigepflichtentbindungserklärung

Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die 
wie z. B. beim Arzt, einem Berufsgeheimnis unterliegen, 
eine spezielle Erlaubnis der betroffenen Person (Schwei-
gepflichtentbindung) voraus. 
Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Bei-
spiele für die Datenverarbeitung und -nutzung nennen.

Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer

Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag 
notwendig sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im 
Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum Vertrag ver-
sicherungstechnische Daten wie Kundennummer (Part-
nernummer), Versicherungssumme, Versicherungsdauer, 
Beitrag, Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die 
Angaben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines Sach-
verständigen oder eines Arztes geführt (Vertragsdaten).
Bei einem Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben 
zum Schaden und ggf. auch Angaben von Dritten, wie 
z. B. den vom Arzt ermittelten Grad der Berufsunfähig-
keit, die Feststellung Ihrer Reparaturwerkstatt über einen 
Kfz-Totalschaden.



69 DOCURA Stand 01/2023

Datenübermittlung an Rückversicherer

Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versi-
cherer stets auf einen Ausgleich der von ihm übernom-
menen Risiken achten. Deshalb geben wir in vielen Fällen 
einen Teil der Risiken an Rückversicherer im In- und Aus-
land ab. Diese Rückversicherer benötigen ebenfalls ent-
sprechende versicherungstechnische Angaben von uns, 
wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versiche-
rungsschutzes und des Risikos und Risikozuschlags sowie 
im Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit Rückversiche-
rer bei der Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, 
werden ihnen auch die dafür erforderlichen Unterlagen 
zur Verfügung gestellt. In einigen Fällen bedienen sich 
die Rückversicherer weiterer Rückversicherer, denen sie 
ebenfalls entsprechende Daten übergeben.

Datenübermittlung an andere Versicherer

Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versi-
cherte bei Antragstellung, jeder Vertragsänderung und 
im Schadenfall dem Versicherer alle für die Einschät-
zung des Wagnisses und die Schadenabwicklung wichti-
gen Umstände anzugeben. Hierzu gehören z. B. frühere 
Krankheiten und Versicherungsfälle oder Mitteilungen 
über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, 
bestehende, abgelehnte oder gekündigte). Um Versi-
cherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle Wider-
sprüche in den Angaben des Versicherten aufzuklären 
oder um Lücken bei den Feststellungen zum entstan-
denen Schaden zu schließen, kann es erforderlich sein, 
andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder entspre-
chende Auskünfte auf Anfragen zu erteilen.
Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Mehrfach-
versicherungen, gesetzlicher Forderungsübergang sowie 
bei Teilungsabkommen) eines Austausches von perso-
nenbezogenen Daten unter den Versicherern. Dabei wer-
den Daten des Betroffenen weitergegeben wie Name 
und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungs-
schutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden 
wie Schadenhöhe und Schadentag.

Zentrale Hinweissysteme

Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es 
notwendig sein, zur Risikobeurteilung,zur weiteren Auf-
klärung des Sachverhalts oder zur Verhinderung von 
Versicherungsmissbrauch, Anfragen an den zuständi-
gen Fachverband bzw. an andere Versicherer zu richten 
oder auch entsprechende Anfragen anderer Versicherer 
zu beantworten. Dazu bestehen zentrale Hinweissysteme. 
Die Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren Nut-
zung erfolgt lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen 
System verfolgt werden dürfen, also nur soweit bestimmte 
Voraussetzungen erfüllt sind.

Datenübermittlung an einen Dienstleister

Wir haben den Druck und Versand von Versicherungs-
scheinen, Beitragsrechnungen, Mahnungen und Info-
briefen an einen externen Dienstleister übergeben. Die 
jeweils betroffenen Daten übermitteln wir verschlüsselt. 
Die Übermittlung und Verarbeitung unterliegt einem 
besonderen Schutz. Es ist sichergestellt, dass nach Been-
digung der Verarbeitung alle übermittelten Daten ver-
nichtet werden.

Datenübermittlung an eine Auskunftstelle

Wir übermitteln zum Zwecke des Vertragsabschlusses und 
bei Bedarf im Verlauf der aktiven Geschäftsbeziehung 
zu Zwecken der Vertragsverwaltung und -abwicklung 
Informationen zu Ihrem Zahlungsverhalten und Boni-
tätsinformationen auf Basis mathematisch-statistischer 
Verfahren unter Verwendung von Anschriftendaten an 
die infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 
76532 Baden-Baden. Rechtsgrundlage hierfür sind die 
Artikel 6 Abs.1b und f DSGVO. Danach können Über-
mittlungen nur zur Wahrnehmung berechtigter Interes-
sen des DOCURA VVaG bzw. Dritter erfolgen, sofern 
nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreihei-
ten der betroffenen Person, die den Schutz personenbe-
zogener Daten erfordern, überwiegen. 
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Betreuung durch Versicherungsvermittler

Bei Betreuung Ihrer Versicherungsangelegenheiten durch 
einen unserer Vermittler gilt: 
Damit der Vermittler seine Tätigkeit ordnungsgemäß 
ausüben kann, erhält zu diesen Zwecken von uns die 
für die Betreuung und Beratung notwendigen Angaben 
aus Ihren Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten (auch 
im Rahmen von Änderungen), z. B. Versicherungsschein-
nummer, Beiträge, Art des Versicherungsschutzes und 
des Risikos, Zahl und Art der Versicherungsfälle sowie 
Höhe von Versicherungsleistungen.
Jeder Vermittler ist gesetzlich und vertraglich verpflich-
tet, die Bestimmungen der DSGVO und seine besonde-
ren Verschwiegenheitspflichten (z. B. Berufsgeheimnis 
und Datengeheimnis) zu beachten.

Umgang mit personenbezogenen Daten

Personenbezogene Daten sind nach Artikel 4 Nummer 
1 DSGVO Informationen, mit deren Hilfe eine Person 
(Betroffener) bestimmbar ist, also Angaben, die zurück 
zu einer Person verfolgt werden können. Dazu gehö-
ren zum Beispiel der Name, die Emailadresse oder die 
Telefonnummer.
Personenbezogene Daten werden von der Verantwort-
lichen nur dann verarbeitet, wenn die betroffene Per-
son ihre Einwilligung gegeben hat, die Verarbeitung zur 
Vorbereitung oder Durchführung eines Vertrages erfor-
derlich ist oder die Verantwortliche gesetzlich zur Verar-
beitung verpflichtet ist (Artikel 6 DSGVO).
Eine Übermittlung personenbezogener Daten in Dritt-
länder oder an internationale Organisationen ist nicht 
vorgesehen.

Rechte der betroffenen Person

Personenbezogene Daten werden solange gespeichert, 
wie sie zur Erfüllung des Zweckes erforderlich sind. Für 
die Kontaktaufnahme mit der Verantwortlichen (zum 
Beispiel per Kontaktformular oder E-Mail) werden die 
Angaben der betroffenen Person zwecks Bearbeitung 
der Anfrage sowie für den Fall, dass Anschlussfragen 
entstehen, gespeichert.
Darüber hinaus werden personenbezogene Daten nur 
gespeichert, wenn eine gesetzliche Aufbewahrungsfrist 
dies vorschreibt.
Die betroffene Person hat ein Recht auf Auskunft über 
die zu seiner Personen gespeicherten Daten nach Arti-
kel 15 DSGVO, sie hat ein Recht auf Berichtigung oder 
Ergänzung fehlerhafter oder unvollständiger personen-

bezogener Daten nach Artikel 16 DSGVO und sie hat 
ein Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO. 
Für die Dauer der Bearbeitung von Anträgen auf 
Berichtigung oder Löschung hat die betroffene Person 
ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach 
Artikel 18 DSGVO.
Die betroffene Person kann zudem die Herausgabe ihrer 
personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gän-
gigen und maschinenlesbaren Format (Recht auf Daten-
übertragbarkeit) nach Artikel 20 DSGVO verlangen.
Die betroffene Person hat das Recht, erteilte Einwilligun-
gen zur Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten 
nach Artikel 6 Absatz 1 a) oder Artikel 9 Absatz 2 a) 
jederzeit zu widerrufen (Artikel 7 DSGVO).
Soweit personenbezogene Daten verarbeitet werden, 
informiert der Verantwortliche die betroffene Person im 
Einzelfall, ob diese Verarbeitung aufgrund eines Gesetzes 
oder Vertrages erforderlich ist und ob die betroffene Per-
son verpflichtet ist, die personenbezogenen Daten bereit-
zustellen und welche Folgen die Nichtbereitstellung hat.
Eine automatisierte Entscheidung anhand personenbe-
zogener Daten der betroffenen Person findet bei dem 
DOCURA VVaG als  Verantwortlichen nicht statt.
Die betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde 
bei einer Aufsichtsbehörde. Für Nordrhein- Westfalen 
ist das die:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informations-
freiheit Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44 
40102 Düsseldorf 
Tel.: 0211/38424-0 
Fax: 0211/38424-10 
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de
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Nutzung der DOCURA- Webseite

Mit jedem Aufruf der Webseite des DOCURA VVaG durch 
eine betroffene Person werden allgemeine Daten und 
Informationen erfasst und in Logfiles des Servers gespei-
chert. Das können sein:

• Der verwendete Browser und dessen Version, das Da-
tum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite

• die Internetseite, von welcher der Zugriff auf unsere 
Internetseite erfolgt,

• die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes Sys-
tem auf unserer Internetseite angesteuert werden

• das beim Zugriff verwendete Betriebssystem,
• eine IP-Adresse,
• der Internet-Service-Provider des zugreifenden Sys-

tems und
• sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der 

Gefahrenabwehr im Falle von Angriffen auf unsere 
informationstechnologischen Systeme dienen.

Die erhobenen Daten werden durch den DOCURA 
VVaG nicht genutzt, um Rückschlüsse auf die betrof-
fene Person zu ziehen. Vielmehr dienen diese der korrek-
ten Darstellung der Inhalte unserer Webseite und deren 
Optimierung, der Sicherstellung und Verbesserung von 
Datenschutz und Datensicherheit sowie der Dokumen-
tation der erforderlichen  Informationen für die Straf-
verfolgungsbehörden für den Fall eines Cyberangriffs 
auf unsere Webseite.
Die auf unserer Webseite erhobenen und unseren Ser-
vern gespeicherten Daten werden durch ein mehrstufi-
ges Sicherheitssystem geschützt. Die Wirksamkeit dieses 
Sicherheitssystems wird regelmäßig durch Mitarbeiter 
des DOCURA VVaG überprüft.

Cookies

Unsere Internetseiten verwenden wie viele andere Inter-
netseiten Cookies. Cookies sind Textdateien, welche über 
einen Internetbrowser auf einem Computersystem gespei-
chert werden.
Der Einsatz von Cookies ermöglicht dem DOCURA VVaG 
eine nutzerfreundliche Bedienung und damit eine Optimie-
rung der Angebote und Informationen unserer Internetseite. 
Betroffene Personen können durch entsprechende Einstel-
lungen im verwendeten Browser die Setzung von Cookies 
verhindern oder bereits gesetzte Cookies löschen. Unter 
Umständen kann ein Verhindern von Cookies bewirken, dass 
die auf unserer Internetseiten bereit gestellten Informationen 
und Serviceangebote nicht in vollem Umfang nutzbar sind.

Kontaktaufnahme über die DOCURA-Webseite

Auf der DOCURA- Internetseite sind Möglichkeiten zur 
Kontaktaufnahme über entsprechende Formulare oder 
auch per Email enthalten. Bei einer solchen Kontaktauf-
nahme des Nutzers mit dem DOCURA VVaG als für die 
Verarbeitung Verantwortlichen werden diese freiwilligen 
personenbezogenen Daten automatisch gespeichert und 
zur Kontaktaufnahme mit der betroffenen Person oder 
zur Bearbeitung des Vorganges genutzt.
Eine Weitergabe der personenbezogenen Daten an Dritte 
erfolgt nicht.

Nutzung Ihrer E-Mail- Adresse

Wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse zur Bearbeitung eines 
Vorganges mitteilen speichern wir diese und nutzen diese 
ggf. für die weitere Kommunikation mit Ihnen zu dem 
betreffenden Vertrag oder Schadenfall. Dieser Nutzung 
können Sie jederzeit formlos widersprechen.

Darüber hinaus nutzen wir die von Ihnen mitgeteilte E-Mail- 
Adresse ggf. zur Mitteilung allgemeiner Änderungen und 
zur Werbung für eigene oder Partnerprodukte. Dieser 
Nutzung können Sie jederzeit formlos widersprechen.

Datenschutzbeauftragter:

Volker Heitzer 
T.: 0234-93715-0 
Email: info@docura.de

Datenschutzerklärung:

Rechtliche Grundlagen des Datenschutzes sind die Euro-
päische Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) 
und das Telemediengesetz (TMG). Die Datenschutzer-
klärung dient der Aufklärung der Versicherungsnehmer 
und Antragsteller (Betroffene) über Art, Umfang und 
Zwecke der Erhebung und Verarbeitung von personen-
bezogenen Daten durch den DOCURA VVaG als Ver-
antwortlichem i.S.d. DSGVO. 
Angaben gemäß Artikel 13 DSGVO: 
Name oder Firma der verantwortlichen Stelle: 
DOCURA VVaG Königsallee 57 44789 Bochum

Verantwortliche:

Dirk Thomas (Vorstand) 
T.: 0234-93715-0 
Email: info@docura.de

Dirk Mathiasen (Vorstand) 
T.: 0234-93715-0 
Email: info@docura.de
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Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und 
Verwendung von Google Analytics 

Die DOCURA- Webseite benutzt Google Analytics, einen 
Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google 
Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf 
Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Ana-
lyse der Benutzung der Website durch den Betroffenen 
ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informati-
onen über Ihre Benutzung diese Website (einschließlich 
Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den 
USA übertragen und dort gespeichert. 
Betreibergesellschaft der Google-Analytics-Komponente 
ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain 
View, CA 94043-1351, USA.
Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre 
Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über 
die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusam-
menzustellen und um weitere mit der Websitenutzung 
und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu 
erbringen. Auch wird Google diese Informationen gege-
benenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich 
vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auf-
trag von Google verarbeiten. 
Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen 
Daten der Google in Verbindung bringen. Die betrof-
fene Person kann die Installation der Cookies durch eine 
entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software ver-
hindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in 
diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen 
dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch die 
Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Bear-
beitung der über Sie erhobenen Daten durch Google 
in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem 
zuvor benannten Zweck einverstanden.
Die betroffene Person kann, wie oben bereits beschrie-
ben, die Setzung von Cookies verhindern und bereits 
gesetzte Cookies löschen.
Ferner besteht für die betroffene Person die Möglichkeit, 
einer Erfassung der durch Google Analytics erzeugten, 
auf eine Nutzung dieser Internetseite bezogenen Daten 
sowie der Verarbeitung dieser Daten durch Google zu 
widersprechen und eine solche zu verhindern.
Hierzu muss die betroffene Person ein Browser-Add-On 
unter dem Link https://tools.google.com/dlpage/gaop-
tout herunterladen und installieren.
Dieses Browser-Add-On teilt Google Analytics über Java-
Script mit, dass keine Daten und Informationen zu den 
Besuchen von Internetseiten an Google Analytics übermit-
telt werden dürfen. Die Installation des Browser-Add-Ons 
wird von Google als Widerspruch gewertet. Nach einer 

Neuformatierung, Löschung  oder Neuinstallation muss 
die Deaktivierung von google Analytics erneut erfolgen.
Die betroffene Person kann die Erfassung Ihrer Daten 
durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf fol-
genden Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, 
der die Erfassung Ihrer Daten bei zukünftigen Besuchen 
dieser Website verhindert:
Weitere Informationen und die geltenden Datenschutz-
bestimmungen von Google können unter https://www.
google.de/intl/de/policies/privacy/ und unter http://www.
google.com/analytics/terms/de.html abgerufen werden. 
Eine genauere Erläuterung zu Google Analytics finden 
Sie unter dem Link https://www.google.com/intl/de_de/
analytics/.

Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und 
Verwendung von Facebook

Der DOCURA VVaG greift für den hier angebotenen 
Informationsdienst auf die technische Plattform und die 
Dienste der Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square 
Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland zurück.
Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie diese Facebook-Seite 
und ihre Funktionen in eigener Verantwortung nutzen. 
Dies gilt insbesondere für die Nutzung der interakti-
ven Funktionen (z. B. Kommentieren, Teilen, Bewerten). 
Alternativ können Sie die über diese Seite angebotenen 
Informationen auch auf unserem Internet-Angebot unter 
www.docura.de abrufen.
Beim Besuch unserer Facebook-Seite erfasst Facebook 
u.a Ihre IP-Adresse sowie weitere Informationen, die in 
Form von Cookies auf Ihrem PC vorhanden sind. Diese 
Informationen werden verwendet, um uns als Betreiber 
der Facebook-Seiten statistische Informationen über die 
Inanspruchnahme der Facebook-Seite zur Verfügung 
zu stellen. Nähere Informationen hierzu stellt Facebook 
unter folgendem Link zur Verfügung: 
http://de-de.facebook.com/help/pages/insights.
Die in diesem Zusammenhang über Sie erhobenen 
Daten werden von der Facebook Ltd. verarbeitet und 
dabei gegebenenfalls in Länder außerhalb der Europä-
ischen Union übertragen. Welche Informationen Face-
book erhält und wie diese verwendet werden, beschreibt 
Facebook in allgemeiner Form in seinen Datenverwen-
dungsrichtlinien. Dort finden Sie auch Informationen 
über Kontaktmöglichkeiten zu Facebook sowie zu den 
Einstellmöglichkeiten für Werbeanzeigen. Die Datenver-
wendungsrichtlinien sind unter folgendem Link verfügbar:
http://de-de.facebook.com/about/privacy

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
http://www.google.com/analytics/terms/de.html
http://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://www.google.com/intl/de_de/analytics/
https://www.google.com/intl/de_de/analytics/
http://de-de.facebook.com/help/pages/insights
http://de-de.facebook.com/about/privacy
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Die vollständigen Datenrichtlinien von Facebook finden 
Sie hier: 
https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy
In welcher Weise Facebook die Daten aus dem Besuch 
von Facebook-Seiten für eigene Zwecke verwendet, in 
welchem Umfang Aktivitäten auf der Facebook-Seite ein-
zelnen Nutzern zugeordnet werden, wie lange Facebook 
diese Daten speichert und ob Daten aus einem Besuch 
der Facebook-Seite an Dritte weitergegeben werden, wird 
von Facebook nicht abschließend und klar benannt und 
ist uns nicht bekannt.
Beim Zugriff auf eine Facebook-Seite wird die Ihrem 
Endgeräte zugeteilte IP-Adresse an Facebook übermit-
telt. Nach Auskunft von Facebook wird diese IP-Adresse 
anonymisiert (bei „deutschen“ IP-Adressen) und nach 
90 Tagen gelöscht. Facebook speichert darüber hinaus 
Informationen über die Endgeräte seiner Nutzer (z. B. 
im Rahmen der Funktion „Anmeldebenachrichtigung“); 
gegebenenfalls ist Facebook damit eine Zuordnung von 
IP- Adressen zu einzelnen Nutzern möglich.
Wenn Sie als Nutzerin oder Nutzer aktuell bei Facebook 
angemeldet sind, befindet sich auf Ihrem Endgerät ein 
Cookie mit Ihrer Facebook-Kennung. Dadurch ist Face-
book in der Lage nachzuvollziehen, dass Sie diese Seite 
aufgesucht und wie Sie sie genutzt haben. Dies gilt auch 
für alle anderen Facebook-Seiten. Über in Webseiten ein-
gebundene Facebook-Buttons ist es Facebook möglich, 
Ihre Besuche auf diesen Webseiten Seiten zu erfassen 
und Ihrem Facebook-Profil zuzuordnen. Anhand dieser 
Daten können Inhalte oder Werbung auf Sie zugeschnit-
ten angeboten werden.
Wenn Sie dies vermeiden möchten, sollten Sie sich bei 
Facebook abmelden bzw. die Funktion „angemeldet blei-
ben“ deaktivieren, die auf Ihrem Gerät vorhandenen Coo-
kies löschen und Ihren Browser beenden und neu starten. 
Auf diese Weise werden Facebook-Informationen, über 
die Sie unmittelbar identifiziert werden können, gelöscht. 
Damit können Sie unsere Facebook-Seite nutzen, ohne 
dass Ihre Facebook-Kennung offenbart wird. Wenn Sie 
auf interaktive Funktionen der Seite zugreifen (Gefällt mir, 
Kommentieren, Teilen, Nachrichten etc.), erscheint eine 
Facebook-Anmeldemaske.
Nach einer etwaigen Anmeldung sind Sie für Facebook 
erneut als bestimmte/r Nutzerin/Nutzer erkennbar. Infor-
mationen dazu, wie Sie über Sie vorhandene Informa-
tionen verwalten oder löschen können, finden Sie auf 
folgenden Facebook Support-Seiten: 
https://de-de.facebook.com/about/privacy#
Der DOCURA VVaG als Anbieter des Informationsdiens-
tes erhebt und verarbeitet darüber hinaus keine Daten 
aus Ihrer Nutzung unseres Dienstes.

https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy
https://de-de.facebook.com/about/privacy#
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Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung 
unserer Leistung: Hausratversicherung – 
Elementarschadenversicherung –  
Glasbruchversicherung

Versichert sind Schäden, die sich aus dem beantragten 
Risiko ergeben. In unseren Produktinformationsblättern 
haben wir Sie bereits näher über Art und Umfang der 
jeweiligen Versicherung informiert. Nach Eintritt des 
Versicherungsfalles und Feststellung unserer Leistungs-
pflicht zahlen wir die im Vertrag für diesen Fall verein-
barte Leistung. Weitere Einzelheiten zu Art, Umfang und 
Fälligkeit sowie Erfüllung unserer Leistungen sind in den 
maßgeblichen Produktbeschreibungen sowie den Versi-
cherungsbedingungen und Klauseln geregelt.

Laufzeit des Vertrages

Der Vertrag ist für den im Antrag angegebenen Zeit-
raum geschlossen. Die Mindestlaufzeit beträgt ein Jahr, 
sofern keine kürzere Vertragsdauer vereinbart wurde.

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung ohne Angabe von 
Gründen innerhalb von zwei Wochen in Textform (z. B. 
als Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Eine ausführliche
Belehrung zu Ihrem Widerrufsrecht finden Sie im Antrag.

Zustandekommen des Vertrages

Der Vertrag kommt mit Ihrem Antrag und Zugang des 
Versicherungsscheines oder einer gesonderten Annah-
meerklärung durch den Versicherer zustande. Der Versi-
cherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein 
angegebenen Zeitpunkt, sofern der Erstbeitrag rechtzei-
tig gezahlt wird. Als Antragsteller sind Sie einen Monat 
an den Antrag gebunden; Ihr Widerrufsrecht bleibt hier-
von unberührt. Innerhalb dieser Frist können wir Ihren 
Antrag annehmen.

Verwendete Sprache

Sämtliche Kommunikation und Korrespondenz erfolgt in 
deutscher Sprache.

Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers;  
Zuständige Aufsichtsbehörde

Der DOCURA VVaG betreibt die private Schaden- und 
Unfallversicherung mit Ausnahme der Kredit-, Rechts-
schutz- und Kraftfahrzeugversicherung.
Die Aufsichtsbehörde ist die:  
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin),
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn.

Gesamtbeitrag der Versicherung

Den Gesamtbeitrag des Vertrages/der Verträge ein-
schließlich aller Bestandteile, wie z. B. gesetzliche Versi-
cherungssteuern oder Ratenzahlungszuschlag, ergeben
sich aus dem Antrag.

Wesentliche Merkmale der Versicherungs-
leistung und anwendbares Recht

Versicherungsbedingungen:
Es gelten bei entsprechender Beantragung die zu den 
einzelnen Versicherungen aufgeführten Produktbeschrei-
bungen, Versicherungsbedingungen und Klauseln, die 
in den entsprechenden Registern dieser Produktmappe 
enthalten sind:

Hausratversicherung
• Allgemeine Versicherungsbedingungen für die 

Hausratversicherung (VHB)

Gültigkeit der zur Verfügung gestellten 
Informationen

Die Informationen dieser Produktunterlagen einschließlich 
der im Antrag genannten Beiträge behalten für die Dauer 
von drei Monaten nach ihrer Aushändigung Gültigkeit, 
wenn kein Versicherungsvertrag zustande gekommen ist.

Anwendbares Recht

Auf die vorvertraglichen Verhandlungen und auf das 
Vertragsverhältnis findet das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland Anwendung.

Informationen für den Versicherungsnehmer
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Beendigung des Vertrages,  
Kündigungsmöglichkeiten

Jeder Vertragspartner kann den Vertrag zum Ablauf der 
vereinbarten Vertragsdauer kündigen. Verträge von min-
destens einjähriger Dauer verlängern sich nach Ablauf 
der vereinbarten Vertragsdauer stillschweigend um 
jeweils ein Jahr, wenn nicht vor Ablauf durch einen Ver-
tragspartner gekündigt wird. Eine Kündigung ist nur wirk-
sam, wenn sie drei Monate vor dem jeweiligen Ablauf 
dem anderen Vertragspartner in Schriftform zugegan-
gen ist. Der Vertrag kann vorzeitig gekündigt werden, 
insbesondere
• im Versicherungsfall
• bei Obliegenheitsverletzung
• in bestimmten Fällen der Beitragsangleichung.

Einzelheiten befinden sich in den entsprechenden 
Versicherungsbedingungen.

Außergerichtliche Beschwerde- und Behelfs-
verfahren Aufsichtsbehörde

Wir werden uns stets gut und zuvorkommend um Ihre 
Versicherungsangelegenheiten
kümmern. Kommt es aber doch einmal zu Meinungsver-
schiedenheiten, so können Sie Ihre Beschwerde an die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
– Bereich Versicherungen – Graurheindorfer Str. 108, 
53117 Bonn, richten. 
Versicherungsombudsmann
Wir sind Mitglied des Vereins „Versicherungsombuds-
mann e. V.“, Postfach 08 06 32, 10006 Berlin.
Sie können damit das kostenlose, außergerichtliche Streit-
schlichtungsverfahren in Anspruch nehmen. Vorausset-
zung für die Einleitung eines Ombudsmannverfahrens
ist, dass Sie sich zuvor bei uns erfolglos beschwert haben. 
Eine gleichzeitige Beschwerde bei der BaFin und beim 
Ombudsmann ist nicht möglich. Ihre Möglichkeit, den 
Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon unberührt.
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden 
Interessenabwägung und im Hinblick auf eine sichere 
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist in Ihrem 
Versicherungsantrag eine Einwilligungserklärung nach 
Artikel 6 Absatz 1 a DSGVO aufgenommen worden.

Zahlung, Erfüllung und Zahlweise der Beiträge

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach 
Abschluss des Vertrages, jedoch nicht vor dem Beginn 
des Versicherungsschutzes fällig. Wann Sie die Folgebei-
träge zu zahlen haben, richtet sich nach der im Antrag 
vereinbarten Zahlweise. Ist die Einziehung des Beitrags 
von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als recht-
zeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen 
werden kann und der Versicherungsnehmer einer berech-
tigten Einziehung nicht widerspricht.
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, 
gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jah-
resbeitrages. Es gelten die ausstehenden Raten bis zu 
den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet. Die 
gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode 
werden sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit 
einer Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät oder wenn 
in der Sachversicherung eine Entschädigung fällig wird.
Halbjährliche oder vierteljährliche Zahlweise ist möglich. 
In diesem Fall setzen wir eine zu unseren Gunsten erteilte 
Einzugsermächtigung voraus. Entfällt diese Voraussetzung
nachträglich, gilt jährliche Zahlweise vereinbart. Auf die 
Möglichkeit einer Beitragsangleichung auf Grund von 
Versicherungsbedingungen wird hingewiesen.
Nähere Einzelheiten zu diesen Themen sind in den Allge-
meinen Versicherungsbedingungen des jeweils gewähl-
ten Produktes zu finden.

Identität des Versicherers

DOCURA VVaG
Königsallee 57, 44789 Bochum
Sitz der Gesellschaft: Bochum – Registergericht Bochum 
– HR B 190

Ladungsfähige Anschrift des Versicherers

DOCURA VVaG, Königsallee 57, 44789 Bochum
vertreten durch den Vorstand:
Dirk Thomas; Dirk Mathiasen
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